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1	 Aufgabe

Die städtische Wohnsiedlung Unteraffoltern 
III im Quartier Zürich-Affoltern soll instand-
gesetzt und mit einem Erweiterungsbau ver-
dichtet werden. 
 
Die Siedlung ist Teil der altrechtlichen Are-
alüberbauung Unteraffoltern und ist im Bun-
desinventar der schützenswerten Ortsbilder 
(ISOS) sowie im Inventar der Denkmalpflege 
und Gartendenkmalpflege aufgeführt. 
Die beiden parallel ausgerichteten Häuser-
zeilen und die dazwischenliegende Tiefgara-
ge wurden im Jahr 1981 nach den Plänen des 
Architekturbüros Zweifel + Strickler Partner 
erstellt. Ursula Schmocker-Willi gestaltete 
den Umschwung der Siedlung. 
 
Im Zuge der geplanten Instandsetzungs-
massnahmen ist eine Erhöhung der Anzahl 

Zimmer in den grosszügigen Wohnungs-
grundrissen durch zusätzliche Zimmerunter-
teilungen vorgesehen. Mit dieser Massnah-
me soll eine höhere Mindestbelegung ge-
mäss dem Reglement über die Vermietung 
von städtischen Wohnungen (Mietreglement) 
ermöglicht werden. Dadurch kann der durch-
schnittliche Wohnflächenverbrauch pro Per-
son signifikant gesenkt werden. 
 
Mit der Nachverdichtung soll das vorhande-
ne Ausnützungspotenzial zugunsten der Er-
reichung des Drittelsziels genutzt und der 
bestehende Wohnungsmix ergänzt werden. 
Durch die Realisierung eines Neubaus kön-
nen die bestehenden 62 Wohnungen mit 
rund 50 bis 60 vorwiegend kostengünstigen 
Kleinwohnungen ergänzt werden.

Luftbild der Arealüberbauung Unteraffoltern mit der Wohnsiedlung Unteraffoltern III
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Wohnpolitik, Bodenpolitik und  
Wohnbauförderung Stadt Zürich

Der Wohn-, Wirtschafts- und Wissensstandort Zürich verfügt 
über ein breit gefächertes Wohnungsangebot. Trotzdem 
übersteigt die Nachfrage nach Wohnraum im tiefen bis mitt-
leren Preissegment das Angebot bei weitem. Am 27. Novem-
ber 2011 ergänzte eine deutliche Mehrheit der Stimmenden 
die Gemeindeordnung der Stadt Zürich um einen wohnpoliti-
schen Grundsatzartikel. Er sieht vor, dass der Anteil gemein-
nütziger Wohnungen bis 2050 auf einen Drittel aller Mietwoh-
nungen angehoben wird («Drittelsziel»). Heute gehört gut ein 
Viertel der Mietwohnungen auf Stadtgebiet gemeinnützigen 
Bauträgern wie Baugenossenschaften, Stiftungen und der 
Stadt Zürich. Der Stadtrat sieht sich durch den Volksent-
scheid in seiner Absicht bestätigt, weiterhin eine aktive 
Wohnpolitik zu betreiben. Bereits seit mehr als hundert Jah-
ren fördert die Stadt im Interesse einer guten sozialen 
Durchmischung den gemeinnützigen (nicht gewinnorientier-
ten) Wohnungsbau durch den Bau eigener Siedlungen, den 
Kauf von Liegenschaften oder die Abgabe von Land im Bau-
recht.

Weil Baulandreserven knapp geworden sind, gewinnen Ver-
dichtungen im Bestand bzw. Ersatzneubauten an Bedeu-
tung. Dieses Potenzial gilt es sorgfältig zu nutzen – nicht zu-
letzt durch die Weiterentwicklung der architektonischen und 
städtebaulichen Qualität, die im Einklang stehen muss mit 
der Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität. Auf dem Weg 
zur 2000-Watt-Gesellschaft räumt die Stadt Zürich in ihrer 
Wohnpolitik zudem der ökologischen, sozialen und ökonomi-
schen Dimension der Nachhaltigkeit hohe Priorität ein.

Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ)

Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ) vertritt die Stadt Zürich 
als Eigentümerin, Investorin und Bewirtschafterin für alle 
kommunalen, an Dritte vermieteten Bauten. Mit ihren Wohn-
liegenschaften und Baurechtsabgaben leistet LSZ einen we-
sentlichen Beitrag zur Erhöhung der Anzahl gemeinnütziger 
Wohnungen. Gewerberäume und Restaurants tragen zur 
Vielfalt und Attraktivität der Stadt ebenso bei wie zu einer 
guten Quartierversorgung. Alle Liegenschaften werden ge-
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mäss den Zielen der städtischen Sozial- und Umweltpolitik 
geplant, realisiert und bewirtschaftet.

LSZ trägt massgeblich zur Versorgung der Stadt Zürich mit 
gemeinnützigem Wohnraum bei. Sie führt zu diesem Zweck 
ein Portfolio, das aus Wohnsiedlungen und Einzelwohnlie-
genschaften besteht. Rahmengebend für die Entwicklung 
des Portfolios und den Umgang mit den Liegenschaften ist 
die Teilportfoliostrategie "Wohnen und Gewerbe im Verwal-
tungsvermögen" (STRB Nr. 3829/2023).

LSZ bewirtschaftet ihre Wohnungen auf Basis der Kosten-
miete und bietet preiswerten Wohnraum für verschiedene 
Haushaltformen und Lebensphasen an. Für Personen mit tie-
fen Einkommen wird ein Teil der Wohnungen in kommunalen 
Wohnsiedlungen vergünstigt (subventioniert), ohne dass zu-
sätzliche Abstriche beim Ausbaustandard vorgenommen 
werden. Um Wohnungen subventionieren zu können, müs-
sen die Baukosten aller Wohnungen einer Überbauung die 
Limiten der kantonalen Wohnbauförderungsverordnung ein-
halten. Die Vermietung erfolgt nach dem Reglement über die 
Vermietung von städtischen Wohnungen basierend auf der 
2018 vom Gemeinderat verabschiedeten Vermietungsverord-
nung (VGV). Für die Vermietung gelten Einkommens- und 
Vermögensbeschränkungen sowie eine Mindestbelegung 
nach der Formel: Anzahl Zimmer minus 1 = minimale Perso-
nenzahl. Für Mietende von subventionierten Wohnungen gel-
ten die Anforderungen der kantonalen Wohnbauförderung.

https://www.stadt-zuerich.ch/de/politik-und-verwaltung/politik-und-recht/stadtratsbeschluesse/2023/Dez/stzh-strb-2023-3829.html
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1.1 Ausgangslage

Die Wohnsiedlung Unteraffoltern III ist Teil 
der altrechtlichen Arealüberbauung Unteraf-
foltern und liegt in der Wohnzone W4. Befand 
sich das Grundstück in den 1980er-Jahren 
noch am Siedlungsrand, so liegt die Wohn-
siedlung durch die städtebauliche Entwick-
lung und den Ausbau der öffentlichen Ver-
kehrsmittel in der Zwischenzeit deutlich zen-
traler. Die zulässige Ausnutzung liegt bei 160 
Prozent, momentan ausgenutzt sind rund 67 
Prozent. Sie umfasst eine Hauptnutzfläche 
von rund 6 000 m², verteilt auf 62 Wohnun-
gen. Gemäss den städtischen Belegungsvor-
schriften bietet die Wohnsiedlung heute 
Wohnraum für insgesamt mindestens 129 
Personen (Mindestbelegung: Anzahl Zimmer 
minus eins). Im Erdgeschoss des südlichen 

Kopfbaus ist eine 160 m² grosse Halle für ge-
meinschaftliche Nutzungen angeordnet. Im 
Untergeschoss der Liegenschaft befinden 
sich die Gemeinschaftswaschküchen, Bas-
tel- und Abstellräume sowie eine Unterni-
veaugarage mit 44 Auto- und 13 Motorrad-
Parkplätzen.
Die Wohnsiedlung weist hohe Qualitäten auf, 
die erhalten und gestärkt werden sollen. So 
gilt das Ensemble inklusive Aussenraumge-
staltung als herausragendes Beispiel für den 
Siedlungsbau nach 1968. Mit der Kombinati-
on von Gross- und Kleinwohnungen, der Ty-
pologie von gestapelten Maisonettewohnun-
gen, der Inszenierung von Schwellenräumen 
und der Ausbildung der Erschliessungsberei-
che als soziale Begegnungsorte, wurden 
zeittypische Vorstellungen vom gemein-
schaftlichen Wohnen gelungen umgesetzt. 

Blick in die innere Gasse der Wohnsiedlung Unteraffoltern III (Quelle: BAZ)
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Die Siedlung ist im Inventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) mit Er-
haltungsziel A klassifiziert und im kommuna-
len Inventar der kunst- und kulturhistori-
schen Schutzobjekte der Denkmalpflege so-
wie im Inventar der schützenswerten Gärten 
und Anlagen von kommunaler Bedeutung 
(Gartendenkmalpflege) aufgeführt.

Baulicher Zustand
Die Gebäude sind noch weitgehend im bau-
zeitlichen Zustand. Konstruktive Mängel im 
Bereich der Laubengänge, Dachränder und 
Fensterstürze führen zu Undichtigkeit und zu 
Wasser- und Feuchtigkeitsschäden in den 
Laubengängen, den Wohnungen sowie der 
Einstellhalle.
Bereits 1989, 1991 und 2000 mussten Flach-
dachsanierungen vorgenommen werden. Die 
Betonfassade weist an zahlreichen Stellen 
Risse und Abplatzungen auf, die auf Korrosi-
on der Bewehrungen zurückzuführen sind. 
Die Fenster, die Wohnungstüren und das 
Holzwerk haben das Ende ihrer Lebensdauer 
erreicht und müssen erneuert oder instand-
gesetzt werden. Im Bereich der Auflager der 
Passerellen und der Laubengänge mussten 
bereits Verstärkungen angebracht werden, 
um die Tragsicherheit zu gewährleisten. 
Auch die gebäudetechnischen Anlagen sind 
instandsetzungsbedürftig.
1995 erfolgte die Installation einer Solaranla-
ge mit Warmwasserkollektoren und 2018 
wurde die Wohnsiedlung an den Nahwärme-
verbund Wolfswinkel angeschlossen. Auf-
grund der zeittypisch spärlichen Dämmung 
ist der Heizwärmebedarf sehr hoch, eine 
energetische Optimierung ist dringend nötig.

Objektstrategie
Die Wohnsiedlung Unteraffoltern III soll 
zweckmässig und kostengünstig gesamthaft 
instandgesetzt werden. Im Zuge der Gesam-
tinstandsetzung sollen die Eigenschaften der 
Wohnungen im Sinne des Portfoliozwecks 

(Sicherstellung eines geringen Wohnflächen-
verbrauchs) verbessert werden. 
 
Durch Nachverdichtung soll das vorhandene 
Ausnutzungspotential zugunsten der Schaf-
fung von kostengünstigem Wohnraum effizi-
enter genutzt werden.  
 
Die Denkmalpflegekommission erachtet ei-
nen Erweiterungsbau im Bereich des heuti-
gen Aussenparkplatzes als möglich. Das 
Baukollegium kam im Rahmen einer Einfrage 
zum Schluss, dass ein Hochhaus mit einer 
maximalen Höhe von 40 m aus städtebauli-
cher Sicht denkbar ist. 
 
Bei einer Ausnutzung der maximal mögli-
chen Gebäudehöhe durch Realisierung eines 
Hochhauses, können die bestehenden 62 
Wohnungen gemäss Vorstudien mit rund 50 
bis 60 vorwiegend Kleinwohnungen ergänzt 
werden.
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1.2 Kontext

Affoltern
Lange Zeit nur eine Ansammlung von weni-
gen Häusern, wuchs Affoltern erst im 
19. Jahrhundert zu einem Dorf heran, wel-
ches 1934 in die Stadt Zürich eingemeindet 
wurde. Das heutige Quartierbild von Affol-
tern wurde in den letzten Jahren stark verän-
dert. Es wurde sehr viel gebaut: Mit Aspholz 
Nord, Ruggächern und Wolfswinkel wurden 
neue Wohnbauprojekte realisiert, unlängst 
konnten das neue Schulhaus Blumenfeld und 
der Ersatzneubau der Schulanlage Schauen-
berg eröffnet werden. Das Sekundarschul-
haus Im Isengrind als Erweiterung der gleich-
namigen Primarschule ist gegenwärtig im 
Bau und kommt in der Mitte der Arealüber-
bauung Unteraffoltern zu stehen.
Bereits in den 1960er Jahren erfuhr das Ge-
biet Unteraffoltern eine ähnlich prägende 
Veränderung, unter anderem mit dem Bau 
der städtischen Wohnsiedlung «Unteraffol-
tern II», welche im Rahmen der «Wohnbauak-
tion 1966» geplant wurde. Diese Wohnsied-
lung ist ein Teil des städtischen Richtplan-
projekts «Unteraffoltern» von 1975.

Wohnbauaktion 1966 und Richtplan 1975
1966 lancierte die Stadt Zürich die «Wohn-
bauaktion für soziale Wohnungen zu preis-
günstigen Mietzinsen». Diese beabsichtigte, 
als bauliche Antwort auf die damalige Woh-
nungsnot, insbesondere Menschen mit ge-
ringem Einkommen modernen Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen dieser 
Wohnbauaktion wurden über 700 Wohnun-
gen errichtet, verteilt auf fünf neue Siedlun-
gen: Döltschihalde, Glaubten III, Salzweg, 
sowie Unteraffoltern I und II, wobei letztere 
die grösste dieser Überbauungen ist.

1	 Siedlungsdokumentation Nr. 27, Unteraffoltern I, LSZ Stadt Zürich, 2012

Die Siedlungen der Gesamtüberbauung «Un-
teraffoltern» (heute Arealüberbauung) wur-
den 1975 im gleichnamigen Gesamtrichtplan 
zusammengefasst. Der Richtplan sah eine 
exakte Nord-Süd-Ausrichtung aller Wohn-
bauten vor. Gemäss den damaligen Visionen 
von einer modernen Stadt sollten einengen-
de Baufluchten entlang von Strassen vermie-
den und eine gleichwertige Belichtung und 
Besonnung der Wohnungen erreicht werden. 
Durch Fassadenrücksprünge, Abwinkelun-
gen, unterschiedliche Gebäudehöhen und 
Volumetrien wurden Raumbildungen und Ak-
zente im Sinne einer gemischten Hoch- und 
Flachbauweise angestrebt.1

Die Arealüberbauung wurde in Etappen über 
mehrere Jahrzehnte erstellt und teilweise in 
abgeänderter Form ausgeführt. Heute setzt 
sie sich aus den folgenden Teilen zusammen:

Wohnsiedlung Unteraffoltern I (1969) C

Die zwei- bis viergeschossigen Mehrfamili-
enhäuser der Siedlung Unteraffoltern I wur-
den von den Architekten W. Niehus, J. de 
Stoutz und W. Adam entworfen und in Ab-
stimmung mit den gleichzeitig geplanten 
Scheibenhochhäusern der Siedlung Unteraf-
foltern II konzipiert. In der architektonischen 
Gestaltung sollten sich die beiden Bauab-
schnitte unterscheiden und eine monotone 
Gleichförmigkeit vermeiden.
Ein öffentliches Fusswegnetz durchzieht das 
Siedlungsgrün, erschliesst die Häuser und 
stellt die Verbindungen zur Nachbarschaft 
her. Das ursprünglich gänzlich flache Gelän-
de wurde mit Aushubmaterial an manchen 
Stellen sanft moduliert.1 Ein freistehendes 
Kindergartengebäude I  ergänzt die Über-
bauung. Die westliche Gebäudegruppe D  ist 
in privatem Eigentum und hat im Bereich des 
Hofes eine Tiefgarage.
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Ausschnitt Richtplan von 1975, Quartierplan 450 Unteraffoltern, nur ein Teil wurde wie ursprünglich geplant umgesetzt.
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Wohnsiedlung Unteraffoltern II (1969) B

Zwei Scheibenhochhäuser bilden zusammen 
die Wohnsiedlung Unteraffoltern II mit 236 
Wohnungen, entworfen vom Architekten Ge-
orges-Pierre Dubois. Die beiden Hochhäuser 
sind je mit einem grosszügigen, vertikalen 
Erschliessungskern ausgestattet. Auf zwölf 
Stockwerken sind die jeweils direkt nach Sü-
den orientierten Etagenwohnungen ange-
schlossen. In jeder dritten Etage gelangt 
man in die langen, innen liegenden Verteil-
korridore, die mit Tageslicht erhellt sind. Der 
Gebäudeaufbau folgt den Prinzipien der Sta-
pelung und vertikalen Verschachtelung. Im 
Dachgeschoss sind pro Haus eine grosse 
Dachterrasse, die Waschküchen und ein 
Mehrzweckraum untergebracht.2

Hochhaus Im Isengrind 9 / 11 (1974) E

Das Scheibenhochhaus Im Isengrind 9 / 11 
weist elf Obergeschosse auf und ist sowohl 
im Grundriss als auch in der Höhe gestaffelt. 
Der Entwurf stammt von den Architekten R. 
und W. Noser und F. Scherer. Es finden rund 
100 Wohnungen Platz im Gebäude, welche 
auf viele Stockwerkeigentümer aufgeteilt 
wurde. Das Gebäude wird über zwei Trep-
penhäuser und jeweils eine grosszügige Ein-
gangshalle im Erdgeschoss erschlossen.

Sportanlage Fronwald (1976) J

Die multifunktionale Sportanlage Fronwald 
wurde von den Architekten H. Escher und R. 
Weilenmann geplant und umfasst neben der 
Dreifachsporthalle ein Fussball- und ein Trai-
ningsfeld mit einem Kunstrasenfeld, einer 
Tennisanlage sowie eine Leichtathletikanla-
ge. Die 1976 erstellte Sporthalle besteht aus 
drei Teilhallen mit einer Gesamtfläche von 
mehr als 1 300 m2. Die markante Dachkonst-
ruktion der Halle ist als Holzkonstruktion 
ausgebildet, Stahlzugbänder halten die höl-
zigen Dreigelenkbogenbinder zusammen.

2	 Siedlungsdokumentation Nr. 28, Unteraffoltern II, LSZ Stadt Zürich, 2012

3	 Niedermann Sigg Schwendener Architekten, Zürich, 2018

Primarschule Im Isengrind (1976) G

Die Primarschulanlage Im Isengrind wurde 
vom Architekten W. Niehus 1976 erstellt und 
später mit weiteren Gebäuden ergänzt. Heu-
te zählen die folgenden Gebäude zur Schul-
anlage: Der Schultrakt, eine Sporthalle mit 
Schulschwimmanlage, ein Betreuungsge-
bäude, ein Gebäude mit ehemaliger Woh-
nung für den Hauswart, die heute für Betreu-
ung und Schulleitungsbüros genutzt wird, 
ein Kindergarten (Reckenholz) und ein «Züri 
Modular»-Pavillon von 2012.
Bei der Primarschulanlage Im Isengrind han-
delt sich um eine Pavillon-Schule, deren Ein-
zelgebäude einen geschützten Pausenhof 
umfassen. Der Hauptbau der Primarschule 
ist ein dreigeschossiger Flachbau mit drei 
Flügeln. Bemerkenswert ist das 1989 erbaute 
Kindergartengebäude von De Biasio + 
Scherrer Architekten, das an ein angelande-
tes Boot erinnert und als schützenswert ein-
gestuft ist.
Zurzeit im Bau ist die Erweiterung der Schul-
anlage mit einem Sekundarschulhaus H , 
entworfen von Meletta Strebel Architekten.

Alterszentrum und -Wohnungen (1981) F

Das Gebäudeensemble des Alterszentrums 
Wolfswinkel besteht aus einem elfgeschossi-
gen Hochhaus mit integriertem zweige-
schossigem Sockelbau und einem anschlie-
ssenden dreigeschossigen Flachbau, gefolgt 
von einer fünfgeschossigen Wohnsiedlung 
der Stiftung Alterswohnungen Stadt Zürich 
(SAW). Das Ensemble wurde von den Archi-
tekten J. de Stoutz und W. Adam gezeichnet.
Das Hochhaus mit den zwei sternförmig inei-
nander verschachtelten Grundrissfiguren 
umfasst pro Geschoss jeweils acht Ein-Zim-
mer- und ein Zwei-Zimmer-Appartement. 
Das Alterszentrum wurde kürzlich instandge-
setzt von Niedermann Sigg Schwendener Ar-
chitekten und bietet nun rund 100 Betten.3
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Der fünfgeschossige Winkelbau mit Alters-
wohnungen bildet mit dem Alterszentrum ei-
nen gemeinsamen Hof und ist geschickt in 
die Umgebung eingebettet. Das Haus bietet 
Platz für 72 Alterswohnungen mit einem bzw. 
zwei Zimmern, welche über einen Lauben-
gang erschlossen sind.

Wohnsiedlung Unteraffoltern III (1981) A

Die Siedlung Unteraffoltern III wurde von 
Zweifel + Strickler Partner erstellt und liegt 
an einem sanft abfallenden Hang und steht 
quer zur Fallrichtung. Die Aussenkante der 
Siedlung ist von Bäumen und Sträuchern 
eingefasst und schirmt den Gartenraum von 
der öffentlichen Umgebung ab. Im Innern bil-
den die zwei parallel zueinander stehenden 
Hauszeilen eine Erschliessungsgasse, die 
städtisch und zugleich intim wirkt. Die frei-

4	 Siedlungsdokumentation Nr. 39, Unteraffoltern III, LSZ Stadt Zürich, 2012

stehenden, skulptural ausgebildeten Trep-
penhäuser und bewachsenen Pergolen der 
Erdgeschosswohnungen gliedern und prä-
gen den Hofraum.
Die Wohnungen sind vielseitig ausgestaltet, 
ein Grossteil der Wohnungen sind als Maiso-
netten ausgebildet. Weitere Wohnungen sind 
über Laubengänge und drei Passerellen zu-
gänglich, die den inneren Hofraum überbrü-
cken. Alle Wohnungen sind nach Ost-West 
ausgerichtet und trotz der grossen Gebäu-
detiefe gut belichtet.4

Die Überbauung umfasst eine Hauptnutzflä-
che von rund 6 000 m² bzw. 62 Wohnungen.

Modellfoto Areal Unteraffoltern ca. 1965 (Quelle: Amt für Baubewilligungen Stadt Zürich)
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Architektonische Würdigung
Die städtische Siedlung Unteraffoltern III 
(1979–1981) ist Teil einer beispielhaften städ-
tebaulichen Gesamtplanung der 1960er-Jah-
re in der Ära von Stadtbaumeister Adolf Was-
serfallen, der mit der Arealüberbauung ein 
neues städtebauliches Planungsinstrument 
für grössere Gebiete wie Unteraffoltern etab-
lierte. Die zwischen 1968 und 1981 realisier-
ten Überbauungen Affoltern I–III repräsentie-
ren die gemischte Bauweise aus Flachbau-
ten (Unteraffoltern I), Hochhäusern (Unteraf-
foltern II) und parallelen Häuserzeilen 
(Unteraffoltern III). Die mehrheitlich in Nord-
Süd-Richtung orientierten, grossformatigen 
Überbauungen wenden sich von den als mo-
noton empfundenen Gartenstädten der Ära 
Steiner (1942–1957) ab und zeugen von der 
besseren Ausnutzung der damals knapper 
werdenden Baulandreserven. Bei der Sied-
lung Unteraffoltern III (1979–1981) bleibt die 
städtebauliche Durchlässigkeit mittels Öff-
nung der Wohngasse nach Norden und Sü-
den und Abtreppung der Gebäudeteile sowie 
mit dem von einem Keramikrelief der Künst-
lerin Hilde Röthlisberger geschmückten, of-
fenen Durchgang zur Stöckenackerstrasse 
gewahrt. Fliessende Übergänge leiten vom 
öffentlichen Raum (grosszügiger Eingangs-
hof), zum halböffentlichen Raum (Wohngas-
se mit Treppenhaustürmen, Passerellen, 
Laubengänge) und zum privaten Raum (Ein-
gangshöfe, rückwärtige Gärten) über und 
verbinden sich mit den von Fusswegen 
durchzogenen Grünfläche der benachbarten 
Siedlungen. Im Gefolge des gesellschaftli-
chen Aufbruchs nach 1968 manifestiert sich 
in der Siedlung Unteraffoltern III die Wende 
von einem rein bautechnisch optimierten zu 
einem soziologisch-ideologischen Ansatz: 
Die Suche nach identitätsstiftenden Ortsbe-
zügen, gemeinschaftlichen Lebensformen 
und individuellen Lösungen für unterschiedli-
che Wohnbedürfnisse ist als bewusste Ab-
wendung von der Moderne zu verstehen. Die 

Siedlung Unteraffoltern III fördert mit ihrem 
breiten Wohnungsangebot von kleinen Alter-
sappartements bis hin zu preisgünstigen Fa-
milienwohnungen eine Durchmischung un-
terschiedlicher Lebens- und Wohnformen. 
Hervorzuheben ist die typologische und ar-
chitekturhistorische Bedeutung der Sied-
lung, die in ihrer strukturalistischen, differen-
zierten Bauweise und baukünstlerischen Be-
handlung der Oberflächen begründet ist. Die 
unterschiedlichen Erschliessungsformen 
und die grosse Bandbreite an Wohnungszu-
schnitten, die aus einem einzigen Achsmass 
und der kostengünstigen Schottenbauweise 
resultierten, sowie die Ästhetik des scha-
lungsrohen Betons und unbehandelten Hol-
zes führen die Tradition des Brutalismus der 
1960er-Jahre fort. Die brückenartigen Passe-
rellen in den Obergeschossen nehmen das 
Thema der «promenade architecturale» auf 
und stellen eine Weiterentwicklung von ar-
chitektonischen Konzepten Le Corbusiers 
dar. Typologisch vergleichbar aufgereihte 
Zellenstrukturen weist die Siedlung Halen bei 
Bern auf (1959-1961, Atelier 5). Eine ähnliche 
Siedlungsstruktur mit einem zentralen Er-
schliessungs- und Aufenthaltsbereich zeigt 
sich in der Wohnanlage Im Altried (1978–
1982). Stark individualisierte Wohnungstypen 
in 4-und 5-geschossigen Häuserzeilen wer-
den in der Gartensiedlung Furttal (1978–
1980) in einer Hanglage mit zwei zentralen 
Fusswegerschliessungen verbunden. Von 
diesen Referenzobjekten abgesehen, hat die 
Siedlung Unteraffoltern III für Zürich einen 
Seltenheitswert.

Würdigung Umgebung
Die Umgebung der Siedlung Unteraffoltern III 
ist das Werk von Ursula Schmocker-Willi, der 
zweiten ausgebildeten Landschaftsarchi-
tektin der Schweiz und somit ein wichtiger 
Zeuge des fachlichen Wirkens einer frühen 
Fachfrau im männerbestimmenden Berufs-
feld. Die bis heute sehr gut erhaltene Umge-
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bung der Wohnsiedlung Unteraffoltern III 
zeichnet sich durch ihre klare Strukturierung 
und einem hohen, bedürfnisorientierten 
Nutzwert aus. Die zwischen den Gebäuden 
gestaltete Wohngasse ist gleichzeitig Er-
schliessung sowie intimer und geschützter 
Aufenthaltsort. Dies gilt auch für die gut pro-
portionierten, der Wohngasse angeschlosse-
nen privaten Vorgärten. Die rückwertig lie-
genden Privatgärten sind offen und grün und 
gehen in die umliegenden Wiesen über. Mit 
dem Aussichtspunkt im Süden, dem gemein-
schaftlichen Freiraum mit Sitzplätzen und 
dem bestockten Hügel entstanden attraktive 
Räume. Der am Siedlungsrand von einheimi-
scher Bepflanzung geprägte Grüngürtel 
schafft einen gekonnten Übergang zwischen 
Siedlung und Landschaft. So liegt die Archi-
tektur gekonnt eingebettet in einem dichten 
Grünraum, während der Innenraum der Sied-
lung formal in einer gegensätzlichen Sprache 
erstellt wurde. Dieser Kontrast verbindet die 
Anlage von Innen nach Aussen und die jewei-
ligen Nutzungsqualitäten ergänzen sich ge-
genseitig. Dieses Zusammenspiel mit der ge-
stalteten Umgebung ist ein wesentliches Ele-
ment der Siedlung.

Städtebauliche Anforderungen und ISOS
Die beiden Scheibenhochhäuser von Un-
teraffoltern II sowie die Siedlung Unteraffol-
tern III sind im Inventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als Einzelele-
mente mit dem Erhaltungsziel A (Substanzer-
halt) beschrieben.

Die Siedlungsstruktur der Arealüberbauung 
lässt als typisches Merkmal für Planungen 
aus dieser Zeit ein klares Ordnungssystem 
erkennen. Vergleichbar ist das Areal Wasser-
fallen in Hirzenbach. Die durchgrünte Stadt 
wird in Abkehr von der Gartenstadt aus der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts klar hier-
archisiert. Das Ordnungssystem unterschei-
det zunächst zwischen Wohnbauten und 

Bauten für öffentliche Nutzungen. Gewohnt 
wird in höheren Riegeln oder (Hochhaus-)
Scheiben, die aus der Logik der Nutzung klar 
ost-west ausgerichtet sind und auf einem 
«grünen Teppich» stehen. Die beiden Hoch-
häuser Unteraffoltern II von Georges-Pierre 
Dubois schaffen eine bewusste Fernwirkung.
Die öffentlichen Nutzungen brechen dage-
gen diese Ausrichtung bewusst auf. Die Bau-
körper sind freier geformt und in die Land-
schaft gebettet und schaffen Binnenräume 
für spezifische Nutzungen mit einem starken 
Bezug zum Aussenraum. Der hohe Grünan-
teil mit grosskronigen Bäumen verstärkt den 
landschaftlichen Bezug und bildet eine Fort-
setzung des stadtklimatisch wertvollen 
Quartiergrüns.

Ein Erweiterungsbau auf der Parzelle AF4638 
hat sich im Rahmen der Arealüberbauung 
gemäss §71 PBG "besonders gut" in diesen 
Kontext einzufügen. Zudem muss der Erwei-
terungsbau im Sinne von § 238 Abs. 2 PBG 
auf die Objekte des Natur- und Heimatschut-
zes besondere Rücksicht nehmen. Der Neu-
bau darf in seiner städtebaulichen Setzung, 
Volumetrie und Architektursprache die In-
ventarobjekte nicht konkurrenzieren. Insge-
samt ist ein in sich stimmiges Ensemble der 
Siedlung - geschickt zusammengesetzt aus 
Alt- und Neubau - als schlüssiger Baustein 
im Gesamtgefüge der Arealüberbauung zu 
komponieren. Dabei kommt der Qualität der 
Freiräume als verbindendes Element eine 
hohe Bedeutung zu.

Besondere Rücksichtnahme gegenüber 
Inventarobjekten
Die Wohnsiedlung Unteraffoltern III ist im In-
ventar der kunst- und kulturhistorischen 
Schutzobjekte von kommunaler Bedeutung 
aufgeführt. Der Umschwung befindet sich im 
Inventar der schützenswerten Gärten und 
Anlagen von kommunaler Bedeutung (GDP 
06.006).
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Die Siedlung Unteraffoltern III vertritt bei-
spielhaft den von typologischen, bautechni-
schen und gesellschaftlichen Neuerungen 
geprägten Siedlungsbau der 1970er- und 
1980er-Jahre. Sie leistet in baukünstlerscher, 
sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher Hin-
sicht eine wichtige Zeugenschaft und ist 
ortsbildprägend. Gebäude und Umgebung 
bilden eine enge Einheit.

Liste schutzwürdiger Elemente 
Wohnsiedlung Unteraffoltern III
Die Liste schutzwürdiger Elemente zeigt auf, 
welche Elemente für die Gebäude als poten-
zielle Schutzobjekte wichtig sind. Dabei sind 
weitere Entwicklungen, die Kompromisse er-
fordern, noch nicht berücksichtigt. Es gilt au-
sserdem zu beachten, dass neue Erkenntnis-
se aufgrund von baulichen Untersuchungen 
wie Sondierungen etc. zu einer Anpassung 
der nachfolgenden Liste führen können.

Aussen
	– Sämtliche Fassaden mit ihren Öffnungen, 
den gliedernden Elementen und originalen 
Oberflächen. Die Dächer mit den origina-
len Dachabschlüssen.

	– Die Treppenhäuser, Balkone, Laubengän-
ge und Stege zwischen den Wohnzeilen in-
klusive ihrer Holzverkleidung.

Innen
	– Die Tragkonstruktion mit Wänden, Decken 
und Dachkonstruktion sowie die Tiefgara-
ge im Untergeschoss.

	– Die groben inneren Raumaufteilungen und 
die Treppen in den Maisonettewohnungen. 
Im Bereich der Treppen besteht teilweise 
die räumliche Flexibilität, ein zusätzliches 
Zimmer abzutrennen beziehungsweise be-
reits vorhandene Raumtrennungen wieder 
aufzuheben.

	– Die Maisonetten im EG/1.OG als grosse 
Familienwohnungen.

	– Die Einbauschränke in der Diele, die Zim-
mertüren sowie die bauzeitlichen Parkett-
bodenbeläge in den Wohnbereichen.

Umgebung
	– Die Wohngasse inklusive Asphaltbelag so-
wie die ursprüngliche Ausstattung mit 
Pflanzpergolen, Pflanztröge, Betonbänke, 
Betoneinfassungen, Betonplatten, Sitz-
bank-Tischkombinationen und Holzwände, 
Beleuchtungselemente, die originalen Be-
pflanzungen und das Keramikrelief von Hil-
de Röthlisberger.

	– In der Umgebung die Terrainmodellierung, 
Wiesen und Rasenflächen, die originale 
Bepflanzung mit Ahorn, Kastanien, Hasel, 
Weissdorn, Eschen, Kirschen und Hainbu-
chen, die ursprünglichen Baum- und 
Strauchhecken, die Containerplätze und 
Holzwände, Asphalt und Betonverbund-
steinbeläge.
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1.3 Aufgabe

Neubau Erweiterung
Die Wohnsiedlung Unteraffoltern III soll mit 
einem Neubau erweitert werden. Im Sinne ei-
nes haushälterischen Umgangs mit dem vor-
handenen Bauland soll der von der Denkmal-
pflegekommission und dem Baukollegium 
der Stadt Zürich eingeräumte städtebauliche 
Spielraum für einen Ergänzungsbau und zu-
gunsten der Erreichung des Drittelsziels 
möglichst effizient genutzt werden. Gesucht 
werden innovative, aussergewöhnliche Kon-
zepte, die unter den gegebenen städtebauli-
chen und ökonomischen Randbedingungen 
möglichst viele und günstige Wohnungen 
schaffen. Entsprechende Massnahmen zur 
Kostenminimierung sind von Beginn der Pla-
nung an zu berücksichtigen. 

Die Denkmalpflegekommission erachtet ei-
nen Erweiterungsbau im Bereich des heuti-
gen Aussenparkplatzes als möglich. Bei Aus-
nützung der maximal möglichen Gebäude-
höhe durch Realisierung eines Hochhauses 
können die bestehenden 62 Wohnungen ge-
mäss Vorstudie mit rund 50 bis 60 vorwie-
gend Kleinwohnungen ergänzt werden. Das 
Baukollegium kam zum Schluss, dass ein 
Gebäude mit einer maximalen Höhe von 
40 Metern städtebaulich vorstellbar ist. 
Hochhäuser müssen verglichen mit einer Re-
gelüberbauung besonders sorgfältig gestal-
tet sein und ortsbaulich einen Gewinn brin-
gen (§ 284 PBG). «Der ortsbauliche Gewinn 
wird neben der Attraktivierung des Grün-
raums, in dem das Gebäude in Zukunft ste-
hen soll, auch in der Adressierung der Ge-
samtanlage an der Stöckenackerstrasse er-

Laubengang mit den charakteristischen Brücken und Erschliessungstürmen im Hintergrund (Quelle: BAZ)
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kannt sowie in der sich wechselseitig ergän-
zenden Programmierung des Sockels des 
Hochhauses mit der bestehenden Gemein-
schaftshalle, wobei eine gemeinschaftliche 
Nutzung – kein Wohnen – im Vordergrund 
steht»1. Im Sockelgeschoss soll im Zusam-
menspiel mit der Halle eine gewerbliche oder 
soziokulturelle Nutzung Platz finden.

Der vorgesehene Wohnungsmix ergänzt die 
bestehenden Wohnungen mit überwiegend 
Kleinwohnungen. Die suffizienten Grundrisse 
sollen einen tiefen Wohnflächenverbrauch 
ermöglichen. Grundsätzlich gelten die mini-
malen Flächenvorgaben der Wohnbauförde-
rungsverordnung (WBFV, LS 841.1)2 als anzu-
strebende Wohnungsgrösse.

Instandsetzung Bestand
Die bestehende Überbauung soll für den 
nächsten Lebenszyklus gesamthaft instand 
gestellt werden. Vorgesehen sind Massnah-
men an der Gebäudehülle und an der Haus-
technik. Zudem soll die Überbauung den ak-
tuellen Brandschutzanforderungen ange-
passt und wo möglich die Hindernisfreiheit 
erhöht werden. Weiter sollen die Grundrisse 
von rund 2/3 der bestehenden grosszügigen 
Wohnungen angepasst werden, indem inner-
halb der bestehenden Wohnungen zusätzli-
che Zimmer geschaffen werden. So werden 
zum Beispiel aus 26 4.5-Zimmer-Wohnungen 
mit einer Fläche von 126 m² neu 26 5.5-Zim-
mer-Wohnungen. Aufgrund der damit ver-
bundenen höheren Mindestbelegungsdichte 
kann der durchschnittliche Wohnflächenver-
brauch in der Siedlung von heute effektiv 
48.9 m² pro Bewohnerin und Bewohner 
(Stand 31.12.2022) auf zukünftig rund 35 m² 
reduziert werden.

1	 Rückmeldung aus Baukollegium, 14. Juli 2023
2	 Die Wohnbauförderungsverordnung (WBFV, LS 841.1) des Kantons Zürich soll geändert und den aktuellen Rahmenbedingungen und Be-
dürfnissen angepasst werden. Mit Regierungsratsbeschluss 2024/871 wurde die Volkswirtschaftsdirektion im August 2024 beauftragt, ein Vernehm-
lassungsverfahren zur Änderung der WBFV durchzuführen. Mit einer Inkraftsetzung ist im Laufe des Jahres 2026 zu rechnen. Die für das vorliegen-
de Verfahren relevanten Elemente (z.B. Anpassung der Mindestwohnungsgrössen und der Punktwerte) kommen zur Voranwendung.

Umfang Instandsetzung 
Im Wesentlichen sind folgende Massnahmen 
vorgesehen und in der weiteren Projektie-
rung zu präzisieren:
	– Abtrennung zusätzlicher Zimmer zur Ver-
besserung des Nutzwertes und zur Schaf-
fung suffizienterer Grundrisse.

	– Energetische Optimierung der Gebäude-
hülle unter Beibehaltung des architektoni-
schen Ausdrucks.

	– Reparatur der schadhaften Stellen an der 
Betonfassade, Ertüchtigung der Holzfens-
ter, der Rollläden, Instandsetzung der Lau-
bengänge.

	– Erneuerung der Flachdächer, Installation 
von Photovoltaik-Anlagen.

	– Ersatz der Liftanlagen und der Gebäude-
technik, wo nötig.

	– Ersatz der Küchen und Bäder.
	– Auffrischung der Boden- und Wandbeläge, 
Ersatz wo nötig.

	– Schadstoffsanierung
	– Zweckmässige Massnahmen zur Hitzemin-
derung.

Synergien
Synergien zwischen Bestand und Erweite-
rung sollen sowohl bei der Erstellung als 
auch beim Betrieb so weit wie möglich ge-
nutzt werden. Dies soll unter anderem durch 
folgende Massnahmen erreicht werden:
	– Über die gesamte Wohnsiedlung (Bestand 
und Erweiterungsbau) soll ein ausgewoge-
ner, vielfältiger Wohnungsmix entstehen, 
der den Bedürfnissen der Zielgruppe ent-
spricht und eine durchmischte Bewohner-
schaft erwarten lässt. Mit dem Ersatzneu-
bau kann präzise auf das vorhandene 
Wohnungsangebot des Bestandes reagiert 
werden.

	– Der aufgrund der Erstellung des Erweite-
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rungsbaus entstehende, zusätzliche Be-
darf an Parkplätzen, wird mit der beste-
henden Einstellhalle gedeckt. Der Gesamt-
bedarf an Einstellplätzen wird mittels eines 
Mobilitätskonzepts auf die vorhandenen 
Kapazitäten reduziert.

	– Wo technisch sinnvoll, wird der Erweite-
rungsbau an die im Bestand vorhandene 
Infrastruktur angeschlossen. So erfolgt 
beispielsweise ein Anschluss des Neubaus 
an die vorhandene Übergabestation 
(Nahwärmeverbund Wolfswinkel).

	– Auf geeigneten Flächen soll eine Photovol-
taikanlage installiert werden, von der die 
gesamte Siedlung profitiert.

	– Zur Reduktion von neu zu erstellenden Un-
tergeschossflächen werden Keller- und 
Abstellräume für die Wohnungen des Er-
weiterungsbaus in den bestehenden Un-
tergeschossflächen untergebracht. Hierfür 
werden vorhandene Lager- und Kellerflä-
chen neu organisiert.

	– Alle Aufenthaltsbereiche und Gemein-
schaftsräume im Innen- und Aussenraum 
werden von sämtlichen Bewohnenden ge-
meinschaftlich genutzt.

	– Entstehende Anforderungen an die Aus-
senanlagen sind mit dem ursprünglichen 
Konzept abzugleichen und sensibel anzu-
passen. Allgemein soll die Orientierung, 
Wegführung und Adressierung der ganzen 
Wohnsiedlung im Gesamtkontext geprüft 
und wo nötig gestärkt werden.

Etappierung und Provisorien
Die Instandsetzung des Bestandes erfolgt im 
unbewohnten aber ungekündigten Mietver-
hältnis. Daher ist eine etappierte Instandset-
zung mit entsprechenden Rochaden vorge-
sehen. Das Etappierungskonzept ist im Rah-
men der Projektierung zu erarbeiten. Die Er-
stellung von Provisorien ist nicht vorgesehen.

1.4 Wettbewerbsperimeter

Der Wettbewerbsperimeter umfasst die Par-
zelle AF4638 der Wohnsiedlung Unteraffol-
tern III. Der Perimeter ist Teil der altrechtli-
chen Arealüberbauung Unteraffoltern, alle 
Eingriffe haben sich mit der nötigen Umsicht 
in diesen Kontext einzufügen. Der Arealzu-
sammenhang ist insbesondere städtebaulich 
und freiraumplanerisch über das ganze Areal 
sicherzustellen.

Neubau Erweiterung I

Die Vorstudien dienten als Entscheidungs-
grundlage für eine Einfrage in der Denkmal-
pflegekommission und im Baukollegium der 
Stadt Zürich. Die Denkmalpflegekommission 
kam zum Schluss, dass ein Erweiterungsbau 
im Bereich des heutigen Aussenparkplatzes 
möglich ist. Das Baukollegium erachtet ein 
Gebäude mit einer maximalen Höhe von 40 
Metern als städtebaulich verträglich.
Die genaue Situierung im Bereich des Park-
platzes ist Aufgabe des Wettbewerbs im 
Kontext des ortsbaulichen Gewinns.

Instandsetzung Bestand
Im Rahmen des Wettbewerbs sollen zwei 
Teilbereiche - Wohnen und Gemeinschafts-
halle - des Bestands herausgegriffen und die 
geplanten Eingriffe exemplarisch beleuchtet 
werden:

Wohnen II

Im Bereich Wohnen sollen Lösungsansätze 
zur Instandsetzung der Gebäudehülle und 
zur Grundrissoptimierung mit Abtrennung 
zusätzlicher Zimmer aufgezeigt werden.

Gemeinschaftshalle III

Im Bereich Gemeinschaftshalle soll aufge-
zeigt werden, wie die Halle an der Stöckena-
ckerstrasse 20 in die Erdgeschossnutzung 
des Neubaus eingebunden werden kann.
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Katasterplan mit Wettbewerbsperimeter, 1:1000

Neubau Erweiterung

Instandsetzung Bestand:

- Wohnen

- Gemeinschaftshalle (Erdgeschoss)

Perimeter Wohnsiedlung Unteraffoltern III

Arealüberbauung Unteraffoltern

Legende
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II

III

I
III

II
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1.5 Ziele

Im Sinne eines umfassenden Nachhaltig-
keitsgedankens werden Projekte mit folgen-
den Eigenschaften gesucht:

Gesellschaft
	– Gesellschaftlich vorbildliche Projekte, die 
besonders preisgünstigen und bedarfsge-
rechten Wohnraum für Bevölkerungsgrup-
pen schaffen, die auf dem freien Woh-
nungsmarkt nur schwer eine ihren Mög-
lichkeiten entsprechende Wohnung finden.

	– Projekte, die städtebaulich angemessen 
auf die vorhandene Stadtstruktur und die 
denkmalgeschützten Gebäude reagieren, 
die durch ihren architektonischen Aus-
druck und durch ihre Materialisierung zur 
Aufwertung des Quartiers beitragen und 
die eine hochwertige Aussenraumgestal-
tung aufweisen und zum Fortbestand des 
denkmalgeschützten Gartens beitragen.

	– Projekte, die schonend mit der Ressource 
Boden umgehen. Die Konzepte, Grundris-
se und Schnitte sollen das vorgegebene 
Raumprogramm und die formulierten An-
forderungen bestmöglich umsetzen, einen 
hohen Gebrauchswert aufweisen und eine 
sichere und soweit möglich hindernisfreie 
Nutzung für alle Personen bieten.

Wirtschaft
	– Wirtschaftlich vorbildliche Projekte, die 
aufgrund niedriger Erstellungskosten 
ausserordentlich tiefe Mieten sowie einen 
kostengünstigen Betrieb und Unterhalt 
gewährleisten.

	– Liegenschaften Stadt Zürich ist bestrebt, 
die Wohnungen möglichst preisgünstig zu 
vermieten. Die Kostenlimiten der kantona-
len Wohnbauförderungsverordnung sind 
daher einzuhalten.

	– Kompakte Volumen und ein tiefer Techni-
sierungsgrad sowie der Einsatz bewährter 

und langlebiger Details ermöglichen eine 
kostengünstige Umsetzung.

	– Die Grundrisse sollen einen hohen Ge-
brauchswert aufweisen und ein effizientes 
Verhältnis zwischen Hauptnutzfläche 
(HNF) und Geschossfläche (GF) aufweisen.

Ökologie
	– Zur Umsetzung des Klimaschutzziels Net-
to-Null werden ökologisch vorbildliche 
Projekte gesucht, deren Treibhausgase-
missionen und Energiebedarf bei der Er-
stellung und im Betrieb auf ein Minimum 
reduziert sind.

	– Für die Solarstromerzeugung stehen mög-
lichst grosse Flächen zur Verfügung.

	– Die thermische Behaglichkeit in den Innen-
räumen wird mit architektonischen Mitteln 
gewährleistet.

	– Es werden bauökologisch schlüssige Kon-
struktionssysteme und Materialien einge-
setzt.

	– Die Aussenraumgestaltung leistet einen 
Beitrag zur Förderung der Biodiversität 
und zur Hitzeminderung.
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1.6 Beurteilungskriterien

Folgende Kriterien dienen der Jury zur Ge-
samtwertung (Reihenfolge ohne Wertung):

Gesellschaft
	– Erhalt und Schaffung von preisgünstigem 
und gutem Wohnraum

	– Qualitäten Städtebau, Architektur, Aussen-
raum unter Berücksichtigung der denkmal-
pflegerischen Rahmenbedingungen

	– Erfüllung Raumprogramm, Landverbrauch
	– Funktionalität, Gebrauchswert, Grundriss-
suffizienz, Hindernisfreiheit

Wirtschaft
	– Tiefe Erstellungs-, Betriebs- und Unter-
haltskosten

	– Hohe Flächeneffizienz
	– Hohe Kompaktheit, kleines beheiztes Volu-
men

	– Direkte und effizente Lastabtragung
	– Einfache und bewährte Konstruktionen

Ökologie
	– Energie- und Treibhausgas-Bilanz für Er-
stellung und Betrieb der Gebäude

	– Umgang mit der bestehenden Bausub
stanz

	– Thermische Behaglichkeit der Innenräume 
und sommerlicher Wärmeschutz

	– Bauökologisch schlüssige Konstruktions-
systeme und Materialien

	– Klimatische Ausgleichs- und Entlastungs-
flächen

	– Ökologisch wertvoller Freiraum und Dach-
fläche sowie Erhalt und Vergrösserung des 
Baumbestands
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1.7 Raumprogramm

Um günstigen Wohnraum für die breite Bevölkerung anbieten zu können, müssen die Min-
destflächen eingehalten und die Kostenvorgaben der kantonalen Wohnbauförderung unter-
schritten werden. Angestrebt werden kostengünstige Familienwohnungen und Kleinwoh
nungen, die insbesondere mit dem Ergänzungsbau erstellt werden. Der gestalterische Fokus 
soll auf gute Grundriss- und Erschliessungskonzepte, Gemeinschaftszonen und Aussenräu-
me gelegt werden.

Wohnungsschlüssel
Das durch die Denkmalpflege und das Bau-
kollegium eingeräumte Entwicklungspotenti-
al der Parzelle soll so effizient wie möglich 
genutzt werden. Im Neubau werden rund 50 
bis 60 zusätzliche Wohnungen erwartet, als 
Ergänzung zu den bestehenden 62 Wohnun-
gen. Die Mindestwohnflächen gemäss 
Wohnbauförderungsverordnung Kanton Zü-
rich (WBFV) dürfen nicht unterschritten wer-
den. Die Prozentanteile im Wohnungsspiegel 
beziehen sich auf die Wohnungsanzahl. Pro-
jektspezifische, kleinere Abweichungen vom 
dargestellten Mengengerüst sind möglich.

Wohnqualität
Die Mietenden von städtischen Wohnungen 
belegen diese oft mit mehr Personen, als es 
die städtische Formel für die Mindestbele-
gung vorsieht: In der Regel entspricht die 
Anzahl der Personen der Anzahl der Zimmer. 
Bei der Grundrissgestaltung kommt der Aus-
bildung von Individualbereichen innerhalb 
der Wohnungen zur Befriedigung des Rück-
zugsbedürfnisses eine entsprechend hohe 
Bedeutung zu. 
 
Die Wohnungen weisen eine Zonierung in ei-
nen Alltagsbereich, der im Wesentlichen aus 
dem Koch- und Essbereich besteht, und ei-
nen Rückzugsbereich mit den Individualräu-
men auf. Je nach Belegungsdichte und Nut-
zungsart (Familienwohnung oder z.B. Wohn-
gemeinschaft) der Wohnung wird das Wohn-

zimmer dem Alltagsbereich zugeordnet oder 
auch als individueller Rückzugsbereich in 
der Wohnung genutzt. Die Grundrisse müs-
sen eine entsprechende Nutzungsflexibilität 
aufweisen.  
 
Darüber hinaus sind räumliche Qualitäten 
wie geringe Verkehrsflächen, vielfältige Nut-
zungs- und Möblierungsmöglichkeiten, gute 
Belichtung und Besonnung, Schutz vor som-
merlicher Überhitzung und ein Anteil an ei-
nem Aussenraum für die Attraktivität der 
Wohnungen massgebend. Bei der Planung 
der Fensteröffnungen ist besonders auf gute 
Möblierbarkeit, Schutz vor Einblicken und 
sommerlichen Wärmeschutz zu achten. 
 
Der Schutz vor Aussenlärm (Strassenlärm, 
Nachbarschaft, Gemeinschaftszentrum) 
trägt ebenso wie die Ruhe innerhalb der 
Wohnung wesentlich zur Wohnqualität bei. 
Durch eine gute Anordnung der Schlafzim-
mer lassen sich diese in grösseren Wohnun-
gen als Rückzugsorte nutzen, ohne durch 
Lärm im Alltagsbereich gestört zu werden. 
 
Die hohe Belegungsdichte erfordert eine ro-
buste Gestaltung und Materialisierung der 
Wohnungen und der Nebenflächen. 
 
Ein Angebot an zumietbaren Zimmern soll 
«Wohn-Lebensläufe» innerhalb derselben 
Siedlung ermöglichen. Für diese je nach Le-
bensphase zumietbaren Räume sind keine 
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zusätzlichen Stauflächen im Keller oder 
Estrich erforderlich.

Für die Wohnungen sind zudem folgende As-
pekte zu beachten:
	– Die Individualräume (Schlafzimmer) sollen 
weitgehend nutzungsneutral sein. Ein Zim-
mer soll mindestens 14 m², ein weiteres 
mindestens 12 m² gross sein. Darüber hin-
aus sollen alle weiteren Individualräume ei-
ne Mindestfläche von 10 m² aufweisen. Auf 
angemessene Raumproportionen und gute 
Möblierbarkeit der Zimmer ist zu achten.

	– Auch die 2-Zimmer-Wohnungen sollen eine 
Belegung mit zwei Personen zulassen.

	– Die 2- bis 3.5-Zimmer-Wohnungen sind 
insbesondere auf die Wohnbedürfnisse äl-
terer Menschen auszulegen.

	– Sanitär- und Küchenstandards sind ge-
mäss dem Ziel des preisgünstigen Woh-
nungsbaus einfach, aber robust und nut-
zungsfreundlich zu gestalten.

	– Die Küche ist für einen Grossteil der Mie-
terschaft in städtischen Wohnungen ein 
Arbeits- und kein Repräsentationsort. Für 
viele Familien sind Kochen und Essen zen-
trale Tätigkeiten im Tagesablauf.

	– Für jede Wohnung ist ein attraktiver priva-
ter Aussenbereich vorzusehen. Balkontie-
fen sollen mindestens 2 Meter betragen.

	– In den Wohnungen sind genügend Stauflä-
chen sowie Platz für Garderoben und 
Schuhablagen einzuplanen: z.B. Reduits 
oder Nischen zur mieterseitigen Möblie-
rung.

	– Die Haupterschliessungen, die Haus- und 
Wohnungseingänge sowie die Waschkü-
chen sind übersichtlich und sorgfältig als 
Orte der zufälligen Begegnung zu gestal-
ten.

	– Die zumietbaren Zimmer sind über die 
Treppenhäuser zu erschliessen.

Nutzung Sockelgeschoss
	– Im Erdgeschoss des Neubaus soll die Nut-

zung der Siedlungsgemeinschaft durch 
Dienstleistungs- und Gewerbeflächen er-
gänzt werden, die auch für soziokulturelle 
Angebote genutzt werden können.

	– Gemäss Hochhausrichtlinien der Stadt Zü-
rich ist das halb-/öffentliche Erdgeschoss 
eines Hochhauses überhoch, im Grundriss 
grosszügig proportioniert und weist einen 
starken räumlichen und funktionalen Be-
zug zum Aussenraum auf. Das Mass der 
Überschreitung der durchschnittlichen Hö-
he eines Regelgeschosses ist in Abhängig-
keit zur Gesamthöhe eines Hochhauses zu 
bestimmen. (Art. 81cter Abs. 1 BZO)

	– Der Grundriss ist so zu gestalten, dass ei-
ne einfache Unterteilung in kleinere, sepa-
rat vermietbare Dienstleistungs- und Ge-
werbeeinheiten möglich ist. Jeder Gewer-
befläche ist eine Lagerfläche im Unterge-
schoss zuzuordnen, die mit Palettenwagen 
befahrbar ist.

	– Besonderes Augenmerk ist auf die Adres-
sierung und die Trennung von Wohn- und 
Sockelnutzung zu legen.

	– Alle Räume müssen barrierefrei zugänglich 
sein.

Gemeinschaftshalle Bestand
	– Die bestehende Gemeinschaftshalle sowie 
die angrenzenden Aussenaufenthaltsbe-
reiche werden von allen Bewohnenden der 
Siedlung (Neubau und Bestand) gemein-
sam genutzt.

	– Die Halle dient heute als vielseitig nutzba-
rer, witterungsgeschützter, jedoch unge-
dämmter Gemeinschaftsraum. Der Zugang 
ist für sämtliche Bewohnenden nieder-
schwellig möglich (Zutritt mit Wohnungs-
schlüssel).

	– Die bestehenden Qualitäten der Halle sol-
len erhalten bleiben.

	– Die Fläche soll als integraler Bestandteil 
des öffentlich und gemeinschaftlich ge-
nutzten Sockelbereichs entwickelt werden.

	– Zur Verbesserung der Nutzbarkeit soll eine 
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Küche sowie ein Lagerraum für Stühle und 
Tische ergänzt werden. Diese Bereiche 
werden durch den Siedlungsverein ver-
waltet und können bei Bedarf von Bewoh-
nenden für Anlässe gemietet werden. Sie 
müssen abschliessbar sein und bleiben 
im Alltagsbetrieb nicht zugänglich. Für die 
Anordnung kann der angrenzende Veloab
stellraum neu organisiert werden.

Aussenraumgestaltung
Die bauzeitliche Umgebungsgestaltung wur-
de gemäss einem parzellenübergreifenden 
Gesamtkonzept angelegt und geht in den 
Freiraum des benachbarten Gesundheits-
zentrums für das Alter Wolfswinkel sowie der 
Seniorensiedlung Unteraffoltern der Stiftung 
Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) 
über. Der Freiraum ist vom umlaufenden Ge-
hölzgürtel und den grossen Bäumen ge-
prägt. Die für das ursprüngliche Konzept 
wichtigen Gehölze und Bäume sind mög-
lichst zu erhalten und wo möglich durch Neu-
pflanzungen zu ergänzen, die sich am ur-
sprünglichen Konzept orientieren. Die Anbin-
dung an das Quartier und die benachbarten 
Grundstücke ist beizubehalten und wo mög-
lich zu stärken.
Die Lage und die angestrebte Ausnützung 
des Grundstücks fordert ein enges Zusam-
menspiel von Gebäudesetzung und Frei-
raumgestaltung, der inventarisierte Kontext 
fordert eine grosse Sorgfalt bei der Ausfor-
mulierung. Es ist darauf zu achten, dass der 
Übergang vom privaten zum gemeinschaftli-
chen, und vom gemeinschaftlichen zum öf-
fentlichen Raum sorgfältig gestaltet ist und 
dass Aufenthaltsorte von hoher Qualität zu 
allen Jahreszeiten entstehen.

Parkierung Wohnen und Gewerbe
Die gemäss Verordnung über private Fahr-
zeugabstellplätze (Parkplatzverordnung, AS 
741.500) geforderte Minimalanzahl der Park-
plätze ist mittels Mobilitätskonzept mindes-

tens so zu reduzieren, dass die in der beste-
henden Einstellhalle vorhandenen 44 Park-
plätze den gesamten Bedarf decken. Es sind 
an geeigneter Stelle gut zugängliche und 
überdachte Fahrrad- und Motorradabstell-
plätze für Bewohnende und Besuchende 
vorzusehen.
Weitere Bedingungen und Planungshilfen 
siehe Rahmenbedingungen, Kapitel «3.5 Er-
schliessung».
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Raumprogramm Instandsetzung Bestand

 

 

Bestand 

 

Raum Anzahl 
heute 

Anzahl 
nach IS* 

Grösse 
nach IS* 

Küchen-
elemente 

Nasszellen  

Wohnen                                                                                                     * Instandsetzung 

1.5 Zimmerwohnung  13 13 ~60 m² 5 IST=SOLL  

2-Zimmerwohnung 13 -     

2.5-Zimmerwohnung 5 -     

3.5- Zimmerwohnung - 18 ~68 m² 6-8 IST=SOLL  

4.5-Zimmerwohnung 26 -     

5.5-Zimmerwohnnung 5 26 ~125 m² 8-10 IST=SOLL  

6.5-Zimmerwohnung - 5 ~146 m² 10 IST=SOLL  

Zusatznutzungen Wohnen 

Gemeinschaftswaschküchen 2 2 32 m2 Trockenräume fehlen. Umsetzbarkeit im Vorprojekt 
zu prüfen. 

Kinderwagenräume - -  Keine vorhanden, Bedarf und Umsetzbarkeit sind im 
Vorprojekt zu prüfen. 

Abstellräume, Lagerflächen div.  220 m2 Können zugunsten Kellerabteil aufgehoben werden. 

Separate Bastelräume 6 - 50 m2 Können zugunsten Kellerabteil aufgehoben werden. 

Mit der Wohnung direkt verbundene 
Bastelräume  

14 14 29.1 m2 Umnutzung zu Kellerabteilen. 

Lager Hauswart 5 1 20 m2 Heute: 4.4 - 32 m2 

Zukünftig nur noch ein grosser Raum notwendig. 

Gemeinschaftshalle 1 1 ~160 m2 Im Wesentlichen ist der heutige Zustand zu erhalten. 
Ergänzt werden soll eine abschliessbare Küche 
sowie eine Lagermöglichkeit für Stühle und Tische.  

Paketbox - 1 nach Bedarf  

Schutzraum 3 2 200 m2 Gemäss gesetzl. Anforderungen, Überkapazität soll 
für Neubau genutzt werden. 

Technikräume 

Elektro-Zentrale  3 12 m2 UG Raum (IST= ~SOLL) 

Heizungs- / Sanitär-Zentrale  1 41 m2 UG Raum (IST= ~SOLL) 
neu thermische Trennung zwischen warm / kalt 
oder Kaltwasserverteilbatterie verschieben. 

Sanitär-Zentrale  1 2 m2 UG Bereich Sanitärverteilbatterie. (IST= ~SOLL) 

Raum-Luft-Technik UG  1 
1 

6 m2 
3 m2 

UG Raum (IST= ~SOLL) 
UG Bereich an Decke. 

Raum-Luft-Technik Wohnungen  20 3 m2 Dach 

Weitere Nutzungen 

Velo-PP gedeckt [davon Besuch.] 
Motorrad-PP 

50 [10] 
7 

 nach Bedarf Anzahl und Fläche projektabhängig. Im Haus oder 
gedeckte Unterstände.  

Auto-PP oberirdisch Bestand 
[davon Besuchende] 

12 [4]  nach Bedarf Bestehender Parkplatz wird zugunsten Neubau 
aufgelöst. (Ersatz s. Raumprogramm Neubau) 

Auto-PP in Tiefgarage 
[davon Besuchende] 

44 [0]   Heutige Anzahl Parkplätze in Tiefgarage bleibt 
bestehen und dient Bestand und Neubau. 
(s. Raumprogramm Neubau) 
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Raumprogramm Neubau Erweiterung

 

 

Neubau 

 
Raum Anteil/Anzahl Minimale 

Grösse 
Bad/WC Dusche/WC Separates 

WC 
Küchen-
elemente 

Wohnen 

2-Zimmerwohnung 40 - 50% 55 m2 - 1 - 6 

3-Zimmerwohnung 20 - 25% 70 m2 - 1 - 6-7 

3.5-Zimmerwohnug 20 - 25% 80 m2 - 1 - 6-8 

4.5-Zimmerwohnung 10 - 15% 95 m2 1 - 1 8 

Zumietbares Zimmer mit DU/WC 2 18 m2 - 1 - - 

Zusatznutzungen Wohnen 

Gemeinschaftswaschküchen 4 - 8 72 - 96 m2 Min. 2 Waschräume und 2 Trockenräume. Anzahl und Fläche 
projektabhängig. 

Kinderwagenraum 1 10 - 12 m2 Aufgrund der Zielgruppe reduziert. Fläche projektabhängig, in der 
Nähe des Treppenhauses. 

Abstellräume 32 - 44 208 - 286 m2 Gemäss gesetzl. Anforderungen, projektabhängig. Platzierung im 
Bestand oder in Schutzraum möglich. 

Schutzraum 1 ~100 m2 Gemäss gesetzl. Anforderungen, projektabhängig. Kapazität in 
Bestand soll mitgenutzt werden. 

Technikräume 

Elektro-Zentrale 
Elektro-Zentrale Sicherheitsstromver. 
Schwachstromraum 

1 
1 
1 

15 m2 
5 m2 
10 m2 

** 

Heizungs- / Sanitär-Zentrale warm 1 35 m2 ** 

Sanitär-Zentrale kalt 1 5 m2 ** 

Raum-Luft-Technik-Zentrale (RLT) 
gefangene Räume 
Raum-Luft-Technik-Zentrale (RLT) 
Gewerbe 
Rauch-Druck-Anlage 

 
1 
 
1 
1 

 
10 m2 
 
15 m2 
projektabhängig 

** Technikflächen sind in Vollgeschosse zu integrieren (s. Kapitel  
"Massgebende Bauvorschriften", Raumhöhe mind. LRH 3,5 m,  
Einbringmöglichkeit für grosse Geräte. 

Raum-Luft-Technik Wohnungen 5 5 m2 Dach 

Weitere Nutzungen 

Gewerbefläche 1 200 - 300 m2 Unterteilbar in 2-3 Einheiten, mit 2 gemeinsam genutzten WC. 

Lagerflächen Gewerbe 3 12 m2 Barrierefrei und mit Palettwagen befahrbar. 

Velo-PP gedeckt [davon Besuch.] 
Motorrad-PP 

~290 [30] 
7 

nach Bedarf Anzahl und Fläche projektabhängig. Im Haus oder gedeckte 
Unterstände.  

Auto-PP oberirdisch 
[davon Besuchende, IV] 
(Bestand und Neubau) 

6-9 [6] nach Bedarf Im Minimum sind die notwendigen IV-Parkplätze und 3 Parkplätze 
(PP) für eine gewerbliche Nutzung, sowie nach Möglichkeit 3 PP für 
Besuchende oberirdisch vorzusehen. Weitere Besuchenden-PP sind 
in der bestehenden Sammelgarage anzuordnen. 

Auto-PP 
[davon Besuchende, IV] 

-  Anzahl und Fläche projektabhängig. Minimum nach PPV (Übriges 
Gebiet). Die PP des Neubaus sollen in der bestehenden Tiefgarage 
Platz finden. 
Zielsetzung: durch ein Mobilitätskonzept den Bau weiterer 
Einstellplätze vermeiden. 

Spielplatz, Aussenraum Ja  Attraktive Aussenraumgestaltung für alle Altersgruppen und Personen 
auch mit Einschränkungen. 
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Kopfbau mit Gemeinschaftshalle, Erschliessungsturm (Quelle: BAZ)
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2.1 Wettbewerbsabwicklung

Das Amt für Hochbauten (AHB) wickelt seine 
Architekturwettbewerbe digital über die 
Plattform Konkurado ab.

Die Plattform wird laufend optimiert. Bei Pro-
blemen und Fragen im Zusammenhang mit 
Konkurado wenden Sie sich bitte direkt an die 
Stiftung Forschung Planungswettbewerbe: 
T +41 79 631 41 04 / admin@konkurado.ch

Die Ausgabe und Abgabe erfolgen sowohl 
digital über die Plattform Konkurado als auch 
physisch (Details zu Aus- und Abgabe siehe 
folgende Kapitel).

Wettbewerbsorganisation
Bei allgemeinen Fragen zum Wettbewerbs-
verfahren steht Ihnen Rahel Steiger, Assis-
tentin Projektentwicklung beim Amt für 
Hochbauten, zur Verfügung:  
ahb-pet-bereichsassistenz@zuerich.ch

Projektleitung
Simon Kraus, Amt für Hochbauten
simon.kraus@zuerich.ch

Expert*innen
	– Kerstin Schmücking, 
Liegenschaften Stadt Zürich

	– Sabine Konstanzer, 
Amt für Städtebau (Denkmalpflege)

	– Michaela Gonzalez, 
Grün Stadt Zürich (Gartendenkmalpflege)

	– Jacqueline Item Nietlisbach, 
Grün Stadt Zürich

	– Kurt Frauenfelder, 
Schutz & Rettung Zürich

	– Tanja Lütolf, 
Umweltgerechtes Bauen AHB

	– Armin Grieder, 
Bauingenieurwesen AHB

	– Rainer Inderbitzin, 
Energie- und Gebäudetechnik AHB

	– Bruno Bouissou, 
Bauökonomie AHB

	– noch offen, 
externe Kostenplanung

Weitere Expertinnen und Experten werden 
nach Bedarf beigezogen.

Grundlagen und Rechtsweg
Es gilt die Ordnung SIA 142, Ausgabe 2025, 
subsidiär zu den Bestimmungen über das öf-
fentliche Beschaffungswesen.

Der Projektwettbewerb im selektiven Verfah
ren für Generalplanende dient der Findung 
einer architektonisch und funktionell hoch
wertigen Lösung für den geforderten Erwei-
terungsbau. Gleichzeitig soll ein geeignetes 
Planungsteam für die beabsichtigte Instand
setzung des inventarisierten Bestandes ge-
funden werden.
Mit dem gewählten Präqualifikationsverfah
ren wird sichergestellt, dass Teams zum Pro
jektwettbewerb eingeladen werden, die sich 
aufgrund ihrer eingereichten Bewerbungsun
terlagen für die Lösung der gestellten Aufga
be am besten eignen.

Teilnahmeberechtigung
Die Zulassung zum Verfahren richtet sich 
nach Art. 6 Abs. 1 IVöB. Vorausgesetzt sind 
Wettbewerbseingaben von den geforderten 
Fachleuten aus den Bereichen Generalpla-
nung, Architektur / Baumanagement und 
Landschaftsarchitektur mit Sitz oder Wohn-
sitz in der Schweiz oder in Staaten, denen 
die Schweiz im Rahmen der gegenseitigen 
eingegangenen Verpflichtungen vertraglich 
Marktzutritt gewährt.

Arbeitsgemeinschaften (ARGEs) sind als 
spätere Vertragspartner nicht zugelassen. 
Die Teilnahme am Verfahren als ARGE ist 
aber zulässig, sofern diese nach Zuschlags-
erteilung mit sämtlichen Mitgliedern in eine 

2	 Verfahren

https://konkurado.ch/
mailto:admin%40konkurado.ch?subject=
mailto:ahb-pet-bereichsassistenz%40zuerich.ch?subject=
mailto:simon.kraus%40zuerich.ch?subject=


31

andere Rechtsform (bspw. GmbH) überführt 
wird. Die Rechtsform der Vertragspartner 
muss vor Vertragsabschluss eindeutig ge-
klärt sein. Der Vertragsabschluss erfolgt un-
ter dem Vorbehalt, dass die Vertragspartne-
rin keine ARGE (bzw. einfache Gesellschaft) 
ist. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, un-
verzüglich nach Zuschlagserteilung die ent-
sprechende Rechtsform anzupassen und 
dies der Auftragsgeberin mitzuteilen.

Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist  
der Abgabetermin des Teilnahmeantrags.

Vorgeschriebene Teammitglieder/Fachberei-
che
	– BKP 298.1 Generalplanung
	– BKP 291 Architektur / Baumanagement
	– BKP 296 Landschaftsarchitektur

Mehrfachnennungen in den Fachbereichen 
Generalplanung, Architektur und Land-
schaftsarchitektur sind nicht zulässig. Die 
Generalplanung kann in seiner Bewerbung 
selbst eine oder mehrere der geforderten 
Disziplinen abdecken. Für alle weiteren 
Fachbereiche, u.a. auch Baumanagement 
sind Mehrfachnennungen erlaubt.
Die weiteren Mitglieder des Generalplanen-
den können fakultativ bereits, während des 
Wettbewerbs zur fachlichen Unterstützung 
hinzugezogen werden. Wir empfehlen, bei 
komplexen Bauaufgaben mit anspruchsvoller 
Statik Fachleute aus dem Bauingenieurwe-
sen beizuziehen. Dies gilt insbesondere bei 
Holzkonstruktionen.

Preise
Für Preise, Ankäufe und Entschädigungen 
steht eine Summe von 200 000 Franken (exkl. 
MWST) zur Verfügung. Die Ankäufe betragen 
max. 40 % der Gesamtpreissumme. Es ist 
vorgesehen, 3 bis 5 Preise und Ankäufe zu 
vergeben. Die Teilnahmeentschädigung bei 
eingereichter Abgabe beträgt 8 000 Franken.

Urheberrecht
Das Urheberrecht an den Wettbewerbsbei-
trägen verbleibt bei den Teilnehmenden. 
Sämtliche Wettbewerbsbeiträge werden auf 
der Plattform Konkurado gespeichert. Die 
eingereichten Unterlagen der mit Preisen 
und Ankäufen ausgezeichneten Wettbe-
werbsbeiträge geht ins Eigentum der Auf-
traggeberin über.

Option Überarbeitung
Bei Nichterreichen der Wettbewerbsziele 
kann die Jury mindestens zwei Projekte ano-
nym überarbeiten lassen. Diese optionale 
Überarbeitungsstufe wird zusätzlich ent-
schädigt.

Im Rahmen der Vorbereitung dieses Verfah-
rens wurden verschiedene Untersuchungen 
und Studien in Auftrag gegeben. Die für das 
Verfahren relevanten Studien und Berichte 
sowie deren Verfassende sind in den ausge-
gebenen Unterlagen aufgelistet und werden 
den Teilnehmenden in der 2. Phase dieses 
Verfahrens abgegeben. Die Verfassenden 
sind zum Verfahren zugelassen.
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2.2 Präqualifikation

Aufgrund der eingereichten Bewerbungsunterlagen nimmt die Jury eine Selektion nach Eig-
nung vor. Es werden 10 Generalplanende zum Projektwettbewerb zugelassen. Weiter wer-
den zwei Ersatzteams nominiert, die im Falle einer Absage in der nominierten Reihenfolge 
angefragt werden.

Die Unterlagen für die Teilnahmebewerbung müssen sowohl elektronisch über die Plattform 
Konkurado als auch in Papierform vollständig eingereicht werden. Für die fristgerechte Ein-
reichung ist ausschliesslich die elektronische Eingabe massgebend.

Verlangte Unterlagen für die Teilnahmebewerbung

Referenzprojekte Einzureichende Referenzprojekte im A3-Format (einseitig bedruckt):
 

- Generalplanung: 1 Seite (1 Referenz)

- Architektur: 2 Seiten	 (2 Referenzen)

- Baumanagement: 1 Seite (1 Referenz)

- Landschaftsarchitektur: 2 Seiten (2 Referenzen) 

Es sind Referenzprojekte auszuwählen, die den Eignungskriterien entspre-
chen und eine vergleichbare Komplexität aufzeigen. Der Bezug zur gestellten 
Aufgabe und zu den Themen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ist zu er-
läutern. Pro Referenzprojekt ist ein einseitig bedrucktes A3-Blatt mit Plänen, 
Bildern und Erläuterungstext einzureichen. Es werden nur die vorgeschriebe-
nen A3-Blätter bei der Beurteilung berücksichtigt. Wird die Generalplanung 
und/oder die Bauleitung/das Baumanagement an ein externes Büro verge-
ben, muss dieses ebenfalls ein Referenzprojekt vorlegen. Ansonsten kann 
das Architekturbüro über diese Seiten verfügen.

Teilnahmeformular Es wird ein vollständig ausgefülltes Teilnahmeformular mit Nachweis einer 
ausreichenden fachlichen und organisatorischen Leistungsfähigkeit ver-
langt.
Das auf Konkurado aufgeschaltete Teilnahmeformular ist zu verwenden. 
Sämtliche Mitglieder einer ARGE müssen den Abschnitt «Angaben zur Unter-
nehmung / Selbstdeklaration» im Teilnahmeformular separat ausfüllen und 
unterzeichnen.
AHB-interne Referenzauskünfte können in die Bewertung miteinbezogen 
werden.
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Eignungskriterien Präqualifikation
Die Präqualifikation erfolgt gemäss folgen-
den Eignungskriterien durch die Jury:
	– Projektierungskompetenz / -potenzial und 
Ausführungskompetenz (Grundlage Refe-
renzprojekte): Bewertet werden Kompe-
tenz und Potenzial, in hoher architektoni-
scher und städtebaulicher sowie freiräum-
licher Qualität funktionale und nachhaltige 
Bauten zu projektieren und auszuführen.

	– Erfahrung im Umgang mit denkmalpflege-
rischen Aufgaben (Instandsetzung, Erwei-
terung historisch wertvoller Bausubstanz), 
gartendenkmalgeschützten Anlagen, Er-
fahrung mit preisgünstigem Planen und 
Bauen und/oder Aufgabenstellungen von 
vergleichbarer Komplexität.

	– Organisatorische Eignung / Projektma-
nagement (Grundlage Teilnahmeformular): 
Vorausgesetzt wird ein qualitätsvolles Pro-
jektmanagement, das der Komplexität der 
anstehenden Aufgabe entspricht.

Abgabeform

Bewerbungsunterlagen digital 
über die Plattform Konkurado

Die PDF der Referenzobjekte sind auf der Plattform Konkurado hochzuladen. 
Das Teilnahmeformular ist als PDF vom federführenden Büro ausgefüllt und 
unterzeichnet auf Konkurado hochzuladen.
Eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ist für das elektronisch einzu-
reichende Teilnahmeformular nicht notwendig, da weiterhin dieselben Unter-
lagen handschriftlich unterzeichnet auf Papier eingereicht werden müssen.

Bewerbungsunterlagen in 
Papierform 

Die A3-Seiten der Referenzprojekte sind zusammen mit dem handschriftlich 
unterzeichneten Teilnahmeformular in einem Umschlag mit der Aufschrift 
'Projektwettbewerb Wohnsiedlung Unteraffoltern III' bei der ausschreiben-
den Stelle einzureichen (siehe Kapitel «2.3 Termine»).
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2.3 Termine

Für die Abwicklung des Wettbewerbs ist folgender Ablauf mit verbindlichen Terminen vorge-
sehen:

Ablauf Präqualifikation Datum, Zeit Bemerkungen

Publikation: Konkurado/simap Freitag, 13.02.2026

Ausgabe  
Präqualifikationsunterlagen

Ab Freitag, 13.02.2026 Programmauszug, Luftbild, Teilnahmeformular stehen zum 
Download bereit: https://konkurado.ch/de/ws-unteraffolternIII

Upload Bewerbungsunterlagen 
(digital über Konkurado)

Bis Dienstag, 10.03.2026  
23:59 Uhr

Upload der ditigalen Unterlagen:
https://konkurado.ch/de/ws-unteraffolternIII

Versand Bewerbungsunterlagen
(Papierform)

Bis Mittwoch, 11.03.2026 Die Bewerbungsunterlagen sind an folgende Adresse zu schicken: 
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, Simon Kraus, 
Walchestrasse 31/33, Postfach, 8021 Zürich 
- Bitte Briefpostformat A3 beachten 
Oder beschriftet mit 'Projektwettbewerb Wohnsiedlung Unteraffol-
tern III' im Amt für Hochbauten, Walchestrasse 33, 8006 Zürich, an 
der Loge im Erdgeschoss abzugeben (07:00 bis 18:00 Uhr).

Ablauf Wettbewerb
(voraussichtlich) Datum, Zeit Bemerkungen

Wettbewerbsausgabe Donnerstag, 28.05.2026 Alle Unterlagen stehen zum Download bereit:  
https://konkurado.ch/de/ws-unteraffolternIII

Modellausgabe Donnerstag, 28.05.2026, 
Angaben folgen

Ort und Zeitpunkt Abholung noch offen.
Abholung zu einem anderen Zeitpunkt bitte vereinbaren mit Rahel 
Steiger, ahb-pet-bereichsassistenz@zuerich.ch.

Fragenstellung Bis Donnerstag, 11.06.2026 Reichen Sie Ihre Fragen auf Konkurado ein. Es werden nur Fragen 
beantwortet, die sich inhaltlich auf dieses Verfahren beziehen.
https://konkurado.ch/de/ws-unteraffolternIII

Fragenbeantwortung Bis Donnerstag, 25.06.2026 Die Antworten und allfällige weitere Unterlagen stehen unter der 
Rubrik «Dokumente» zum Download bereit:
https://konkurado.ch/de/ws-unteraffolternIII

Einführung 3D-Modell / digitale 
Vorprüfung

Angaben folgen Online-Einführung zum Thema 3D-Modell und digitale Vorprüfung

Technisches Coaching 
3D-Modell (anonymisiert)

Angaben folgen
Dauer: 1 Stunde

Jedes Teilnehmerteam erhält eine individuelle Schulung zu den An-
forderungen ans 3D-Modell.

Online-Check 3D-Modell 
(anonymisiert)

Angaben folgen Der Online-Check (Preflight) ist ein Online-Prüfwerkzeug zur konti-
nuierlichen Qualitätskontrolle der Modelle.

Begleitung 3D-Modell 
(anonymisiert)

Angaben folgen Für Fragen oder Probleme mit der Modellierung steht eine externe 
Begleitung zur Verfügung.

Upload Unterlagen 
(digital)

Bis Dienstag, 08.09.2026  
bis 23:59 Uhr

Upload der digitalen Unterlagen, Pläne und 3D-Modell:
https://konkurado.ch/de/ws-unteraffolternIII
Für die fristgerechte Einreichung ist ausschliesslich die elektroni-
sche Eingabe massgebend.

Abgabe Unterlagen 
(Papierform)

Mittwoch, 09.09.2026 
10 bis 14 Uhr

Sämtliche Unterlagen sind anonym, mit einem Projektkennwort  
(keine Nummern) und dem Vermerk 'Projektwettbewerb Wohnsied-
lung Unteraffoltern III' versehen direkt im Pavillon Werd,  
Morgartenstrasse 40, 8004 Zürich, abzugeben, oder per A-Post, 
beschriftet mit 'Projektwettbewerb Wohnsiedlung Unteraffoltern III' 
an folgende Adresse zu versenden:
Amt für Hochbauten, c/o Logendienst Securitas,  
Verwaltungszentrum Werd, Werdstrasse 75, 8004 Zürich

Abgabe Modell Dienstag, 22.09.2026 
10 bis 14 Uhr

Das Modell ist anonym mit demselben Projektkennwort und dem 
Vermerk 'Projektwettbewerb Wohnsiedlung Unteraffoltern III' direkt 
im Pavillon Werd, Morgartenstrasse 40, 8004 Zürich (Zufahrt über 
Tiefgarage Werdgässchen) abzugeben.

https://konkurado.ch/de/ws-unteraffolternIII
https://konkurado.ch/de/ws-unteraffolternIII
https://konkurado.ch/de/ws-unteraffolternIII
mailto:ahb-pet-bereichsassistenz%40zuerich.ch?subject=
https://konkurado.ch/de/ws-unteraffolternIII
https://konkurado.ch/de/ws-unteraffolternIII
https://konkurado.ch/de/ws-unteraffolternIII
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Ausgegebene Unterlagen

Wettbewerbsprogramm (PDF)

Luftaufnahme des Areals (JPG)

Wettbewerbsperimeter (PDF)

2D-Daten (DXF / DWG, Katasterplan mit 1 m-Höhenkurven)

3D-Daten mit Gelände und Gebäuden (DXF / DWG)

Grundrisse, Schnitte und Ansichten Bestand (DWG, PDF)

Pläne der ursprünglichen Umgebungsgestaltung (JPG)

Modellunterlage 1:500 (Gips), 60 cm x 90 cm

Raumprogramm (XLS, PDF)

Merkblatt Sozial nachhaltiges Wohnhochhaus, 31.05.2024 (PDF)

Detail- und Sanierungsstudie, Bakus Bauphysik & Akustik, 25.11.2013 (PDF)

Gutachten zur Schutzwürdigkeit, Amt für Städtebau, Januar 2016 (PDF)

Gartendenkmalpflegerisches Gutachten, Grün Stadt Zürich 08.02.2016 (PDF)

Baumgutachten, Dendrodata, 16.12.2025 (DWG, PDF)

Machbarkeitsstudien, Amt für Hochbauten, 14.03.2017/17.08.2018 (PDF)

Machbarkeitsstudie mit Anhang, Schneider Studer Primas Architekten, 10.02.2023 (PDF)

Modellierungsrichtlinien zur Erstellung des 3D-Modells (PDF)

Musterbeispiel 3D-Modell (IFC)

Einzureichende Arbeiten

Plansatz 1-fach 4 x A0 Art der Darstellung: Das Blattformat A0 quer ist verbindlich. Situation und Grundrisse sind 
wenn möglich genordet darzustellen. Sämtliche Bestandteile des Projekts sind mit einem 
Projektkennwort (keine Nummern) zu bezeichnen. Der Plansatz darf keine Hochglan-
zoberfläche aufweisen und soll für die Abgabe weder gerollt noch auf festes Material auf-
gezogen werden.

Situationsplan 1:500 Mit den bestehenden und den projektierten Bauten (Dachaufsicht und dem übergeordne-
ten Konzept zu Quartiervernetzung, Freiräumen und Erschliessung, inkl. Höhenkoten).

Grundrisse, Schnitte und  
Fassaden 1:200

Im Erdgeschoss ist die gesamte Umgebung der Parzelle AF4638 darzustellen und die 
neuen Höhenkoten anzugeben. Die unterbaute Fläche ist im Umgebungsplan einzuzeich-
nen. Alle Räume sind mit den im Raumprogramm angegebenen Bezeichnungen und mit 
den projektierten Raumflächen zu beschriften. In den Schnitten und Fassaden sind das 
gewachsene sowie das projektierte Terrain einzutragen. Vom Bestandsbau sind mindes-
tens die im «Wettbewerbsperimeter» umschriebenen Bereiche abzubilden. Dabei sind alle 
Eingriffe (Neubau und Abbruch) in den Farben Rot und Gelb darzustellen.

Repräsentative Wohnungsgrundrisse 
im Neubau, möbliert, 1:100, 
mit folgenden Szenarien

Der Nutzwert der Wohnungen bei hoher Belegung ist anhand möblierter Grundrisse nach-
vollziehbar darzustellen. Erwartet wird, dass die innere Zonierung der Wohnung, die Plat-
zierung von Fenstern und Türen schlüssige Antworten auf die hohe Personenzahl und die 
entsprechende Möblierung geben.
- Eine 2‑Zimmer‑Wohnung: Möbliert für ein älteres Paar, das zeitweise in separaten Zim-
mern schläft. 
- Eine 3.5-Zimmer-Wohnung: Möbliert für ein Paar mit zwei Kindern im Alter von drei und 
fünfzehn Jahren. Ein Elternteil arbeitet zu fünfzig Prozent von zu Hause aus. Es wird mehr-
heitlich zuhause gekocht und gegessen.

Fassadenschnitte 1:50 Schnitt vom Untergeschoss bis zum Dach, der über den konstruktiven Aufbau und die 
Materialisierung Auskunft gibt. Die Materialien sind schriftlich zu bezeichnen. Der Fassa-
denschnitt ist sowohl für den Bestand (klar erkennbare Eingriffe in Rot und Gelb) als auch 
für den Neubau darzustellen.

Erläuterungen Erläuterungsbericht auf dem Plan, nach Möglichkeit ergänzt mit schematischen Darstel-
lungen u.a. zu Themen wie CO2-Bilanz, ökologischer und klimatischer Ausgleich und 
Nachhaltigkeit (ökologische Ausgleichsflächen und Vielfalt, Bäume, PV-Flächen, passive 
Solar- und Tageslichtnutzung, sommerlicher Wärmeschutz, Lüftungskonzept, Konzept 
modulare Gebäudetechnik Neubau, Nachtauskühlung etc.)

2.4 Unterlagen Wettbewerb
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2.5 Wichtige Hinweise

	– Die Verantwortung für die termingerechte 
Einreichung der Bewerbungsunterlagen 
(Antrag auf Teilnahme) sowie der Wettbe-
werbsunterlagen (im Falle einer erfolgrei-
chen Präqualifikation) liegt bei den Teilneh-
menden. Sie müssen sicherstellen, dass 
Ihre Arbeiten spätestens an den erwähnten 
Abgabeterminen eingereicht wurden.

	– Massgebend ist die rechtzeitige und voll-
ständige elektronische Übermittlung über 
die Plattform Konkurado. Zu spät einge-
troffene, sowie nur physisch (auf Papier) 
oder per E-Mail eingereichte Unterlagen 
(Präqualifikation und Wettbewerb) sind for-
mell nicht zugelassen und werden gestützt 
auf Art. 44 Abs. 1 lit. b IVöB ausgeschlos-
sen.

	– Die Bewerbungsunterlagen (Antrag auf 
Teilnahme) auf Papier sind ein Tag nach 
Ablauf der digitalen Eingabefrist per 
A-Post an die unter dem Kapitel «2.3 Ter-
mine» genannte Projektleitung zuzustellen 
oder vor Ort abzugeben. Die Papierabgabe 
mit rechtsgültiger Unterschrift ist nach wie 

vor erforderlich, da die Beurteilung durch 
die Jury  weiterhin an Hand der Papierun-
terlagen erfolgt.

	– Bitte die Modelle direkt vor Ort abgeben, 
da per Post versandte Modelle oft defekt 
eintreffen.

	– Allfällige Plan- und Modellabgaben vor den 
genannten Abgabeterminen sind bei der 
ausschreibenden Stelle einzureichen: 
Amt für Hochbauten  
c/o Logendienst Securitas 
Verwaltungszentrum Werd
Werdstrasse 75
8004 Zürich
(Loge im Erdgeschoss)

	– Bei Fragen zur Abgabe steht Ihnen Rahel 
Steiger, Assistentin Projektentwicklung 
beim Amt für Hochbauten, zur Verfügung: 
ahb-pet-bereichsassistenz@zuerich.ch

	– Jedes Team darf nur ein Projekt einrei-
chen, Varianten sind nicht zulässig. Die 
Wettbewerbsteilnehmenden müssen um 
die Wahrung der Anonymität besorgt sein. 
Verstösse gegen das Anonymitätsgebot 
führen zum Ausschluss vom Verfahren.

Formular Verfasserdaten Formular Verfasserdaten auf Konkurado vollständig ausfüllen und Anmeldung abschlie-
ssen. Zur Wettbewerbsabgabe auf Konkurado unter «Formulare» die geforderten Diszipli-
nen ausfüllen. Das von Konkurado generierte PDF («Eingabebestätigung Wettbewerbsab-
gabe») ausdrucken und zusammen mit einem Einzahlungsschein für die Auszahlung der 
Entschädigung und allfälliger Preisgelder in einen neutralen Briefumschlag geben, ver-
schliessen und mit Ihrem Projekt-Kennwort versehen. Wichtiger Hinweis: Das generierte 
PDF darf nicht auf Konkurado hochgeladen werden!

3D-Modell
(siehe Kapitel «2.6 3D-Modell»)

Das nach den Modellierungsrichtlinien erstellte 3D-Modell für die Ermittlung der Projekt-
kennwerte ist im IFC-Format abzuspeichern und auf Konkurado hochzuladen.

Schema Darstellung zur Einhaltung des Baurechts (Abstandsvorschriften, Baulinien etc. in Grund-
riss und Schnitt) auf Papier.

PDF-Dateien Die PDF-Dateien des kompletten Plansatzes A0 und das Schema zur Einhaltung des Bau-
rechts sind auf Konkurado hochzuladen.

Modell 1:500 Ausgegebene Modellunterlage verwenden. Das Modell ist kubisch und weiss zu halten.

mailto:ahb-pet-bereichsassistenz%40zuerich.ch?subject=
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2.6 3D-Modell

Die Ermittlung der Projektkennwerte wie z.B. 
die Flächenermittlung nach SIA 416, der Wirt
schaftlichkeitsnachweis sowie die Nachaltig-
keitsberechnung erfolgen auf der Basis eines 
einfachen, von den Teilnehmenden einzurei-
chenden 3D-Modells im IFC-Format. Es um-
fasst nur den Erweiterungsbau und die bear-
beiteten Aussenflächen im Bearbeitungspe-
rimeter. Das 3D-Modell dient lediglich der 
Mengenermittlung und dem Flächennach-
weis, nicht aber der visuellen Anschauung 
für die Jury.

Das Modell ist nach den Modellierungsricht-
linien aufzubauen, siehe Kapitel «2.4 Ausge-
gebene Unterlagen»: das 3D-Modell mit 
möglichst geringem Detaillierungsgrad soll 
aus Böden, Wänden, Decken, Öffnungen so-
wie dem Raummodell mit Bezeichnungen 
gemäss Raumprogramm bestehen. Das 3D 
Modell muss in Höhe und Lage in das ausge-
gebene Umgebungsmodell eingebettet und 
zusammen mit  den beiden Einfügepunkten 
(Pyramiden im ausgegebenen Umgebungs-
modell) abgegeben werden. Über- und unter-
irdische Bauteile werden somit automatisch 
erkannt. Zudem werden Flächen, Volumen 
und Nutzungsarten nach SIA 416 (NF, HNF, 
VF usw.) und somit die Kennwerte des WW-
Beitrags verbindlich aus den Modellen aus-
gelesen. Die Zusammenstellung der Kenn-
werte und Abgabe einer Excel Liste entfällt.

Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, 
das 3D-Modell auf Auswertbarkeit hin in ei-
nem online-Tool selbst zu prüfen. Es wird 
empfohlen, dieses online-Angebot zu nutzen. 
Der Zugang zum Online-Check erfolgt ano-
nymisiert, über die Plattform Konkurado.
Bei Fragen oder Problemen mit der Modellie-
rung steht eine externe Begleitung 3D-Mo-
dell zur Verfügung. Die entsprechenden Kon-
taktangaben folgen.

2.7 Veröffentlichung

Die Beiträge des Verfahrens werden nach 
der Beurteilung unter Namensnennung aller 
Verfassenden während 10 Tagen öffentlich 
ausgestellt. Der Bericht der Jury wird den 
Teilnehmenden sowie der Presse nach Er-
scheinen zugestellt und zum Download unter 
«Abgeschlossene Wettbewerbe» publiziert:
www.stadt-zuerich.ch/wettbewerbe

2.8 Weiterbearbeitung

Der Entscheid über die Auftragserteilung zur 
Weiterbearbeitung der Bauaufgabe liegt bei 
der Auftraggeberin. Unter Vorbehalt der Kre-
ditgenehmigung beabsichtigt die Auftragge-
berin, die weitere Projektbearbeitung frei
händig gemäss Art. 21 Abs. 2 lit. i IVöB ent-
sprechend der Empfehlung der Jury an das 
Siegerteam zu vergeben.

Das Siegerteam wird als Generalplanungs-
team mit all seinen Fachplanenden beauf-
tragt. Die Generalplanenden müssen in der 
Lage sein, neben den Planungsleistungen 
«Architektur» und «Landschaftsarchitektur» 
sämtliche zu erwartenden Planungsleistun-
gen termingerecht abzudecken, insbesonde-
re: Gesamtleitung, Baumanagement, Bau
ingenieurwesen, Gebäudetechnik (HLKKSE + 
GA), Bauphysik/Akustik/Nachhaltigkeitspla-
nung, Brandschutzplanung, Fassadenpla-
nung, Sicherheitsplanung und Lichtplanung.

Die Auftraggeberin behält sich vor, in be
gründeten Fällen und in Absprache mit dem 
siegreichen Team Einfluss auf die Zusam-
mensetzung des Planungsteams zu nehmen. 
Ausgenommen hiervon sind allfällig beigezo-
gene Fachplanungsteams, die einen wesent-
lichen, von der Jury entsprechend gewürdig-
ten Beitrag an den Verfahrenserfolg geleistet 
haben.

https://www.stadt-zuerich.ch/wettbewerbe
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Es ist vorgesehen, unmittelbar nach Ab-
schluss des Verfahrens mit den Projektie-
rungsarbeiten zu beginnen.

Eine Fertigstellung der Instandsetzung und 
des Neubaus ist für Ende 2033 geplant. Die 
weitere Projektbearbeitung durch das sieg-
reiche Team richtet sich nach der jeweils gül-
tigen Praxis der Stadt Zürich.

Die Bauherrschaft beabsichtigt, die Projek-
tierung datengestützt gemäss der Methode 
Building Information Modeling (BIM) nach 
ISO EN 19650 Kapitel 1–6 und 10–12 zu be-
auftragen. Hierfür werden vor Vertragserstel-
lung die Ziele definiert.

Die Datenlieferobjekte für Grundleistungen 
sind im Dokument «AHB-Standard für BIM-
Projekte» der Stadt Zürich, basierend auf 
dem KBOB-Dokument «Anwendung der Me-
thode BIM im Hochbau bei Generalplaner-
mandaten», definiert. Der Einsatz der Metho-
de BIM wird nicht zusätzlich honoriert. Spe-
zielle BIM-Leistungen werden nach Zeitauf-
wand oder pauschal separat vergütet.

Die Stadt Zürich bevorzugt die Arbeit in offen 
dokumentierten Datenstrukturen und fordert 
Resultate in offenen, austauschbaren For-
maten. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten 
auf Projektplattformen mit offen dokumen-
tierten Schnittstellen soll mit möglichst we-
nig Medienbrüchen und einem stets eindeu-
tigen Stand der koordinierten und struktu-
rierten Projektdaten erfolgen.

Mit der Teilnahme erklären sich die Projekt-
verfassenden bereit, die Planung in diesem 
Sinne und im Rahmen der Grundleistungen 
nach den SIA-Ordnungen für Leistungen und 
Honorare sowie dem Merkblatt zu Planungs-
aufträgen AHB (Januar 2026) auszuführen. 
Der Einsatz der Methode BIM wird nicht zu-

sätzlich honoriert. Spezielle BIM-Leistungen 
werden nach Zeitaufwand oder pauschal se-
parat vergütet.

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/web/de/planen-bauen/projekte-und-ausschreibungen/dokumente/hochbauvorhaben/vorgaben/bim-pilotprojekte/ahb-standard-bim-kbob.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/web/de/planen-bauen/projekte-und-ausschreibungen/dokumente/hochbauvorhaben/vorgaben/bim-pilotprojekte/ahb-standard-bim-kbob.pdf
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Honorarkonditionen
Aktuell gelten folgende Honorarkonditionen 
für Architektur, Bauingenieurwesen, Land-
schaftsarchitektur und Gebäudetechnik (die 
Phasen werden einzeln freigegeben):

	– Grundleistungen gemäss SIA Ordnung 
102, 103, 105 und 108 / Ausgabe 2014 und 
den allgemeinen Bedingungen des Amts 
für Hochbauten.

	– Besonders zu vereinbarende Leistungen 
werden nach effektivem Zeitaufwand ge-
mäss Stadtratsbeschluss Januar 2018 ver-
rechnet (Honorierung von Planungsleistun-
gen).

	– Die aufwandbestimmenden Baukosten 
und die Faktoren gelten über das gesamte 
Projekt.

	– Für die Honorarberechnung der Baukosten 
gilt die untenstehende Tabelle.

Das Honorar für die Übernahme der General-
planungsfunktion beträgt 3 % vom Honorar 
des Gesamtauftrags. Der Zuschlag wird 
beim Honorar nach Baukosten im Anpas-
sungsfaktor berücksichtigt.

Weitere Honorarbedingungen gemäss Merk-
blatt zu Planungsaufträgen AHB (Januar 
2026) sowie Informationen und Anwendung 
der BIM Methode:
Honorarwesen und Vertragsmanagement
Vorgaben digitales Bauen

Allfällige Reisekosten und Spesen werden 
nicht zusätzlich vergütet.

Faktoren Architektur L-Arch. Bauing. HLKSE+GA+FK

Schwierigkeitsgrad n 1.02 1.00 0.85 0.80

Anpassungsfaktor r * 0.95* 1.09* 1.03* 1.00**

Teamfaktor i 1.00 1.00 1.00 1.00

Faktor für Umbau und Denkmalpflege u 1.10 - - 1.05

Faktor für  
Sonderleistungen s

1.00 1.00 1.00 1.00

Teilleistungen %, q 100 100 100 100

Stundenansatz CHF, h 140.70*** 140.70*** 140.70*** 140.70***

Koeffizient Z1 0.062 0.062 0.075 0.066

Koeffizient Z2 10.58 10.58 7.23 11.28

* inklusive Zuschlag Generalplanungsfunktion 3%
** Faktor für räumliche Fachkoordination k = 0.15
*** Der Stundenansatz wird der Lohnteuerung gemäss Norm SIA 126 angepasst.

Hinweis
Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Honorarbedingungen gem. 
Merkblatt zu Planungsaufträgen AHB. Sind bei Vertragsabschluss allfällige Neuerungen in 
Bezug auf die Honorarermittlungen in Kraft getreten, wird die Vergabestelle eine Übernahme 
dieser Neuerungen in Betracht ziehen und das Merkblatt zu Planungsaufträgen entspre-
chend anpassen. In diesem Fall gilt das Merkblatt zum Stand Vertragsabschluss.

https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/projekte-und-ausschreibungen/hochbauvorhaben/vorgaben/ausschreibung/honorarwesen-vertragsmanagement.html
https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/projekte-und-ausschreibungen/hochbauvorhaben/vorgaben/projektierung/digitales-bauen.html
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	Genehmigung

Dieses Wettbewerbsprogramm wurde von der Jury 
genehmigt. Die SIA-Kommission für Wettbewerbe und  
Studienaufträge hat das vorliegende Wettbewerbsprogramm 
geprüft. Es ist konform zur Ordnung SIA 142 für Architektur- 
und Ingenieurwettbewerbe (Ausgabe 2025).

Zürich, 15. Januar 2025, die Jury:

Claus Reuschenbach, Sachjuror

Annick Lalive, Sachjurorin

Harald König, Sachjuror

Etienne Manca, Sachjuror

Stephan Jack, Sachjuror

Ursula Müller (Vorsitz), Fachjurorin

Gian-Marco Jenatsch, Fachjuror

Barbara Strub, Fachjurorin

Philipp Fischer, Fachjuror

Axel Humpert, Fachjuror

Laura Schwerzmann, Fachjurorin
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Stadt Zürich
Amt für Hochbauten
Projektentwicklung
Walchestrasse 31/33
Postfach, 8021 Zürich

T +41 44 412 11 11
stadt-zuerich.ch/wettbewerbe
Instagram @zuerichbaut

https://www.stadt-zuerich.ch/wettbewerbe
https://www.instagram.com/zuerichbaut/
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